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SERVICE-HOTLINE VON STADT UND STÄDTEREGION AACHEN 

FÜR UNTERNEHMEN UND BESCHÄFTIGTE 

Seit dem 23.03.2020 stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs "Wirtschaft, Wis-

senschaft und Europa" in Kooperation mit der Städteregion Aachen für Ihre Fragen rund um Hilfen für Unterneh-

men sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter den Rufnummern 0241 432-7670 zur Verfügung.  

 

Unsere Servicezeiten sind: 

Mo-Do: 8.00 - 16.00 Uhr 

Fr: 8.00 - 12.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Natürlich sind wir auch per Mail an wifoe@mail.aachen.de für Sie erreichbar. 

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN: 

Sie wollen auch weiterhin informiert bleiben?  

 

Dann abonnieren Sie unseren Facebook Account @WirtschaftsfoerderungAachen und unseren Newsletter 

"Wirtschaft & Wissenschaft in Aachen" und schauen Sie auf aachen.de/wirtschaft, dort finden Sie die aktuells-

ten Informationen.

tel:02414327670
mailto:wifoe@mail.aachen.de
https://31289.seu.cleverreach.com/c/38441434/ba4849412d16-q7nj0k
https://31289.seu.cleverreach.com/c/38441436/ba4849412d16-q7nj0k
https://31289.seu.cleverreach.com/c/38441436/ba4849412d16-q7nj0k
http://www.aachen.de/DE/wirtschaft_technologie/aktuelles/index.html
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Förderprogramme/Zuschüsse  

Kurzarbeitergeld 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderhöhe/Förderquote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erleiden Firmen in Deutschland durch die Folgen von Corona 
Auftragsengpässe, ist dafür ein Ausgleich über Kurzarbeitergeld 
(KUG) möglich. Ein auf Grund oder in Folge des Corona-Virus 
und/oder der damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen einge-
tretener Arbeitsausfall beruht im Regelfall auf einem unabwend-
baren Ereignis oder auf wirtschaftlichen Gründen im Sinne des 
Paragraphen 96 Abs. 1 Nr. 1 SGB III. Ein Ausgleich des Ar-
beitsausfalls mit Hilfe des konjunkturellen Kurzarbeitergeldes ist 
damit grundsätzlich möglich. 
 
Wichtig ist, dass Betriebe und Unternehmen im Bedarfsfall bei 
ihrer zuständigen Agentur für Arbeit Kurzarbeit anzeigen.  

Informationen Kurzarbeitergeld - Servicehotline für Arbeitgeber: 
0800 45555 20 

Das Kurzarbeitergeld beträgt 67 % (mit berücksichtigungsfähi-
gem Kind) bzw. 60 % (ohne Kind) der Nettoentgeltdifferenz im 
Anspruchszeitraum. Die maximale Bezugsdauer beträgt 21 Mo-
nate. Nach dem 4. Monat wird der Bezug auf 70 % bzw. 77 % 
erhöht, ab dem 8. Monat erhöht sich der Bezug auf 80 % bzw. 
87 %. 

Die Zugangserleichterungen (Mindesterfordernisse, negative 
Arbeitszeitsalden) werden bis zum 31. Dezember 2021 verlän-
gert für Betriebe, die bis zum 31. März 2021 mit der Kurzarbeit 
begonnen haben. 

 Den Arbeitgebern werden die Sozialversicherungsbeiträge, die 
sie bei Kurzarbeit zahlen müssen, bis 30.6.2021 in voller Höhe 
durch die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Vom 1. Juli 2021 
bis 31. Dezember 2021 werden die Sozialversicherungsbeiträge 
zu 50 Prozent erstattet, wenn mit der Kurzarbeit bis 30. Juni 
2021 begonnen wurde. 

Die Öffnung des Kurzarbeitergeldes für Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer wird bis zum 31. Dezember 2021 verlän-
gert für Verleihbetriebe, die bis zum 31. März 2021 mit der 
Kurzarbeit begonnen haben. 

Berufliche Weiterbildung in Zeiten des Arbeitsausfalls wird un-
terstützt: Für die hälftige Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge in diesen Fällen muss die Qualifizierung künftig nicht mehr 
mindestens 50 Prozent der Zeit des Arbeitsausfalls betragen. 

Der Arbeitgeber darf das KUG der Mitarbeiter unter zwei Vo-
raussetzungen aufstocken  

    die Aufstockung darf nicht über 100 % gehen 
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Antragsstellung 

    die Aufstockung muss als solche in der Lohnabrechnung 
explizit ausgewiesen werden 

Zweitbeschäftigungen - ganz gleich, wann sie aufgenommen 
wurden - bleiben ab dem 23.04.2020 unberücksichtigt 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

Kurzarbeitergeld online beantragen. 

Umsatzsteuersenkung 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senkung beider Umsatzsteuersätze vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2020. 

… Der normale Umsatzsteuersatz wird von 19% auf 16% ge-
senkt. 

… Der ermäßigte Umsatzsteuersatz wird von 7% auf 5% ge-
senkt. 

… Die Mehrwertsteuersenkung gilt für alle Unternehmen. 

Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ 

 

 

 

 

 

 

Ziel der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bausteine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Ausbildungskapazitäten erhalten 

Ausbildungsplatzkapazitäten erhöhen 

Kurzarbeit für Azubis vermeiden 

Förderung von Auftrags- und Verbundausbildung 

Anreize zur Übernahme im Fall einer Insolvenz schaffen 

 

1. Ausbildungsprämie bei Erhalt des Ausbildungsniveaus 

Eine Ausbildungsprämie wird einem Ausbildungsbetrieb, 

- der durch die Corona-Krise in erheblichem Umfang be-
troffen ist, 

- für eine neu beginnende Berufsausbildung gewährt, 
- wenn er die Zahl der für das neue Ausbildungsjahr ge-

schlossenen Ausbildungsverträge auf dem durchschnitt-

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
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lichen Niveau der letzten drei Jahre hält. 

Antragsberechtigt: 

In erheblichem Umfang von der Corona-Krise betroffen ist ein 
Ausbildungsbetrieb, der 

- im ersten Halbjahr 2020 wenigstens einen Monat Kurz-
arbeit durchgeführt hat oder 

- dessen Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 um 
durchschnittlich mindestens 60 Prozent gegenüber April 
und Mai 2019 eingebrochen ist. Bei einem Ausbil-
dungsbetrieb, der nach April 2019 gegründet worden ist, 
sind statt der Monate April und Mai 2019 die Monate 
November und Dezember 2019 zum Vergleich heran-
zuziehen. 

Voraussetzungen: Das Unternehmen verringert sein Ausbil-
dungsniveau im Jahr 2020 im Vergleich zu den 3 Vorjahren 
nicht. Die Ausbildung darf frühestens am 01.08.2020, spätes-
tens jedoch am 15.02.2021 beginnen. 

Förderung: 2.000 € je geschlossenem Ausbildungsvertrag im 
Jahr 2020; Auszahlung nach Ende der Probezeit 

Nachweispflicht: Der Ausbildungsbetrieb hat die Anzahl der 
Ausbildungsverträge durch eine Bescheinigung der nach dem 
Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder dem Seear-
beitsgesetz zuständigen Stelle nachzuweisen. Alternativ können 
die geschlossenen Ausbildungsverträge vorgelegt werden. Ist 
der Ausbildungsbetrieb innerhalb der letzten drei Jahren ge-
gründet worden, wird auf die vorhandenen zurückliegenden 
Ausbildungsjahre abgestellt. 

Antragsstellung: Der Antrag ist spätestens drei Monate nach 
erfolgreichem Abschluss der Probezeit des jeweiligen Ausbil-
dungsverhältnisses zu stellen. 

2. Ausbildungsprämie plus bei Erhöhung des Ausbildungs-
niveaus 

Antragsberechtigt: KMU (wie oben beschrieben) 

Voraussetzungen: Das Unternehmen erhöht sein Ausbildungs-
niveau im Vergleich zu den vergangenen 3 Ausbildungsjahren 
(2017-19) 

Förderung: 3.000 € für jeden abgeschlossenen Vertrag, der 
über dem Ausbildungsniveau der letzten 3 Jahre liegt; Auszah-
lung nach Ende der Probezeit 

Antragsstellung: Der Antrag ist spätestens drei Monate nach 
erfolgreichem Abschluss der Probezeit des jeweiligen Ausbil-
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dungsverhältnisses zu stellen. 

3. Zuschuss zur Ausbildungsvergütung zur Vermeidung 
von Kurzarbeit 

Antragsberechtigt: KMU, die ihre laufenden Ausbildungsaktivitä-
ten trotz Krise fortsetzen und Auszubildende und Ausbilder nicht 
in KUG schicken 

Voraussetzungen: Erforderlich ist ein Arbeitsausfall von min. 
50% im gesamten Betrieb. Dies gilt dann als gegeben, wenn in 
dem Monat, für den der Zuschuss beantragt wird, das Produkt 
aus 

 dem Wert der Prozentzahl des Anteils der Beschäftigten 
des Betriebes bzw. der Betriebsabteilung, die Kurzar-
beitergeld beziehen, und 

 dem Wert der Prozentzahl des durchschnittlichen Ar-
beitsentgeltausfalls dieser Kurzarbeitergeld beziehen-
den Beschäftigten in dem Betrieb bzw. in der Betriebs-
abteilung 

 dividiert durch 100, 

mindestens den Wert 50 ergibt. 

Förderung: 75% der Brutto-Ausbildungsvergütung für jeden 
Monat, in dem der Betrieb einen Arbeitsausfall von min. 50% zu 
verzeichnen hat. 

Antragsstellung: Die Fortsetzung der Berufsausbildung hat der 
Ausbildungsbetrieb zeitgleich zur Anzeige der Kurzarbeit bei der 
zuständigen Agentur für Arbeit unter Nennung der Auszubilden-
den und Ausbilderinnen/Ausbilder anzuzeigen. Hat der Ausbil-
dungsbetrieb bei Inkrafttreten der Förderrichtlinie bereits Kurz-
arbeit angezeigt, ist die Anzeige der Fortführung der Ausbildung 
unverzüglich nachzuholen. Der Antrag auf Zuschuss ist rückwir-
kend für jeden Monat innerhalb einer Ausschlussfrist von drei 
Monaten zu stellen. 

Anspruchsdauer: frühestens ab Inkrafttreten der Förderrichtlinie 
mit Befristung auf Zeiten bis zum 31.12.2020 

4. Auftrags- und Verbundausbildung 

Antragsberechtigt: 

- KMU aus allen Wirtschaftsbereichen, die o. g. Auszubil-
dende im Rahmen der Auftrags- oder Verbundausbil-
dung für mindestens sechs Monate im eigenen Betrieb 
ausbilden und über die hierfür notwendige Ausbildungs-
eignung verfügen, und 

- Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) sowie 
andere etablierte Ausbildungsdienstleister, die o. g. 
Auszubildende im Rahmen der Auftrags- oder Verbund-
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ausbildung für mindestens sechs Monate ausbilden.  

Voraussetzungen: Berechtigt sind KMU und ÜBS, wenn der 
Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 um durchschnittlich 
mindestens 60 Prozent gegenüber den entsprechenden Vorjah-
resmonaten zurückgegangen ist. 

Förderung: Die Zuwendung beträgt einmalig 4.000 Euro für jede 
oder jeden interimsweise übernommene Auszubildende oder 
übernommenen Auszubildenden in pandemiebedingt temporärer 
Auftrags- und Verbundausbildung. 

Antragsstellung: Die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See (KBS) setzt die Förderung für das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) um. 

Anträge können Sie ab Anfang November über das elektroni-
sche Antragssystem easy-Online stellen. Der Antrag muss als 
Endfassung am Ende der Dateneingabe zusätzlich ausgedruckt, 
unterschrieben und postalisch der KBS zugeleitet werden. Die 
postalische Adresse der KBS steht dann bereits auf dem Antrag. 

Anträge können bis zum Ablauf des 30. September 2021 ge-
stellt werden. 

FAQ: 
https://www.kbs.de/DE/Bundesprogramm_Ausbildung/FAQ/nod
e.html  

Anspruchsdauer: Die Förderung ist befristet bis zum 
30.06.2021. 

5. Übernahmeprämie 

Antragsberechtigt: KMU aus allen Wirtschaftsbereichen, die 
Auszubildende aus pandemiebedingt insolventen KMU bis zum 
31. Dezember 2020 für die Dauer der restlichen Ausbildung 
übernehmen. 

Förderung: einmalige Übernahmeprämie in Höhe von 3.000 
Euro pro aufgenommenen Auszubildenden an das aufnehmen-
de KMU. 

Förderbeginn: frühestens ab Inkrafttreten der Förderrichtlinie 

 

Voraussetzung in allen Bausteinen: 

    KMU mit bis zu 249 Mitarbeiter; Zahl der Mitarbeiter in Voll-
zeitäquivalent zum Stichtag 29.02.2020 

    KMU, die eine Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberu-
fen oder in den bundes- und landesrechtlich geregelten praxisin-

https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?m=CORONA&b=VERBUNDAUSBILDUNG&t=AZA
https://www.kbs.de/DE/Bundesprogramm_Ausbildung/FAQ/node.html
https://www.kbs.de/DE/Bundesprogramm_Ausbildung/FAQ/node.html
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Link 

 

tegrierten Ausbildungen im Gesundheits-und Sozialwesen 
durchführen 

    Es wird nur eine Prämie pro Ausbildung gezahlt. 

    Inanspruchnahme gleichgelagerter Förderprogramme sind 
ausgeschlossen. 

    Eine kumulative Förderung im Rahmen der Maßnahmen (4) 
und (5) ist ausgeschlossen.  

    Umsetzung des Programm (1, 2, 3 und 5) durch die Bunde-
sagentur für Arbeit --> Antragsstellung bei örtlich zuständiger 
Agentur für Arbeit 

https://www.bmbf.de/de/das-sollten-kmu-jetzt-wissen-
11839.html 

  

https://www.bmbf.de/de/das-sollten-kmu-jetzt-wissen-11839.html
https://www.bmbf.de/de/das-sollten-kmu-jetzt-wissen-11839.html
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Überbrückungshilfe für KMU 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen zur Antragsstellung 
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Förderfähige Kosten 

 

 

Die Überbrückungshilfe für KMU kann von Unternehmen und 
Organisationen aus allen Wirtschaftsbereichen, soweit sie sich 
nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds qualifizieren, Solo-
selbstständige, selbstständige Angehörige der Freien Berufe im 
Haupterwerb, gemeinnützige Unternehmen und Organisationen, 
die dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind, beantragt wer-
den. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit 
zu wesentlichen Teilen oder gar vollständig durch die Corona-
Pandemie eingestellt werden mussten.  

Dies wird angenommen, wenn Unternehmen einen Umsatzein-
bruch von mindestens 50 % (bisher 60%) in zwei zusammen-
hängenden Monaten im Zeitraum April bis August 2020 gegen-
über den jeweiligen Vorjahresmonaten oder einen Umsatzein-
bruch von mindestens 30% im Durchschnitt in den Monaten 
April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ver-
zeichnet haben. Der Antragssteller darf sich am 31. Dezember 2019 

gemäß EU-Definition nicht in Schwierigkeiten befunden haben. Mit der 
2. Phase der Überbrückungshilfe entfällt die s. g. KMU-Schwelle, 
wonach innerhalb der 1. Phase bei Unternehmen mit bis zu 5 Be-
schäftigten nur max. 9.000 Euro, mit bis zu 10 Beschäftigten nur max. 
15.000 Euro förderfähig waren 

Die Überbrückungshilfe ist ein Zuschussprogramm mit einer 
Laufzeit von 4 Monaten. Die Förderung betrifft die Monate Sep-
tember bis Dezember 2020 (2. Phase). Die Überbrückungshilfe 
gewährt in diesem Zeitraum einen nicht-rückzahlbaren Zu-
schuss in Höhe von: 

    90 Prozent der Fixkosten bei mehr als 70 Prozent Umsatz-
einbruch (bisher 80% der Fixkosten) 

    60 Prozent bei Einbruch zwischen 50 und 70 Prozent (bisher 
50% der Fixkosten) 

    40 Prozent bei Einbruch zwischen 30 und unter 50 Prozent 
(bisher bei Umsatzeinbruch zwischen 40 und 50%) 

Liegt der Umsatz in einem Fördermonat bei weniger als 30 Pro-
zent des Umsatzes des Vorjahresmonats, entfällt die Überbrü-
ckungshilfe anteilig für den jeweiligen Fördermonat. 

Zudem gilt: 

    Die maximale Förderung beträgt 200.000 Euro für vier Mona-
te. 

 

Förderfähig sind fortlaufende, im Förderzeitraum anfallende 
vertraglich begründete oder behördlich festgesetzte und nicht 
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Antragsstellung 

 

 

 

 

 

einseitig veränderbare Fixkosten gemäß der folgenden Liste, die 
auch branchenspezifischen Besonderheiten Rechnung trägt: 

1. Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke und 
Räumlichkeiten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Geschäftstätigkeit des Unternehmens stehen. Kosten 
für Privaträume sind nicht förderfähig. 

2. Weitere Mietkosten 
3. Zinsaufwendungen für Kredite und Darlehen 
4.  Finanzierungskostenanteil von Leasingraten 
5.  Ausgaben für notwendige Instandhaltung, Wartung oder 

Einlagerung von Anlagevermögen und gemieteten Ver-
mögensgegenständen, einschließlich der EDV 

6.  Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, Reinigung 
und Hygienemaßnahmen 

7.  Grundsteuern 
8.  Betriebliche Lizenzgebühren 
9. Versicherungen, Abonnements und andere feste Ausga-

ben 
10. Kosten für Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, die im 

Rahmen der Beantragung der Corona-
Überbrückungshilfe anfallen 

11.  Kosten für Auszubildende 
12.  Personalaufwendungen im Förderzeitraum, die nicht von 

Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal mit 20 
Prozent der Fixkosten (bisher 10%) der Ziffern 1 bis 10 
gefördert. Lebenshaltungskosten oder ein Unternehmer-
lohn sind nicht förderfähig. Bitte beachten Sie hierzu je-
doch die Regelungen der NRW Überbrückungshilfe Plus 
für Solo-Selbstständige, Freiberufler und im Unterneh-
men tätige Inhaber von Einzelunternehmen und Perso-
nengesellschaften mit höchstens 50 Mitarbeitern (weiter 
unten auf der Webseite.) 

Um der besonderen Betroffenheit der Reisebüros angemessen 
Rechnung zu tragen, sind auch Provisionen, die Inhaber von 
Reisebüros den Reiseveranstaltern aufgrund Corona-bedingter 
Stornierungen zurückgezahlt haben, den Fixkosten nach Nr. 1 
bis 12 gleichgestellt. 

Die Fixkosten der Ziffern 1 bis 9 müssen vor dem 1. September 
2020 begründet worden sein. Zur Berücksichtigung der beson-
deren Corona-Situation werden unter Ziffer 6. auch Hygiene-
maßnahmen berücksichtigt, die nicht vor dem 01. September 
2020 begründet wurden. Zahlungen innerhalb eines Unterneh-
mensverbundes sind explizit nicht förderfähig.  

Es handelt sich um ein digitales, zweistufiges Antragsverfahren 
durch Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Zuständig für die 
Durchführung sind die Länder. 

    Stufe 1: Glaubhaftmachung der Antragsvoraussetzungen und 
der erstattungsfähigen Fixkosten, 
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    Stufe 2: nachträglicher Nachweis - nach Programmende fin-
det eine Soll-Ist-Abrechnung statt. Bei Abweichung der tatsäch-
lichen Umsätze von der Prognose sind zu viel gezahlte Zu-
schüsse zurückzuzahlen oder werden nachträglich aufgestockt. 

(Als Beschäftigtenzahl wird die Zahl der Mitarbeiter in Vollzeit-
äquivalenten zum Stichtag 29. Februar 2020 zugrunde gelegt. 
Bei verbundenen Unternehmen werden die Beschäftigten der 
einzelnen Unternehmen zusammen berücksichtigt. Die Anzahl 
der Beschäftigten ist bei der 2. Phase der Überbrückungshilfe 
(Förderzeitraum September – Dezember 2020) ohne Bedeutung 
für den maximalen Erstattungsbetrag.) 

 Leitfaden für Antragsstellende 

Der Nachweis des anspruchsbegründenden Umsatzeinbruchs 
und der erstattungsfähigen Fixkosten erfolgt in einem zweistufi-
gen Verfahren. 

In der ersten Stufe (Antragstellung) sind die Antragsvorausset-
zungen und die Höhe der erstattungsfähigen Fixkosten mit Hilfe 
eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers glaubhaft zu machen, 
in der zweiten Stufe (nachträglicher Nachweis) mit Hilfe eines 
Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers zu belegen. 

 

1. Stufe: 

– Umsatzeinbruch: Die Unternehmen geben bei Antragstellung 
eine Abschätzung ihres Umsatzes zwischen April und August 
2020 ab. Zudem geben sie eine Prognose ihres Umsatzes für 
den beantragten Förderzeitraum ab. 

– Fixkosten: Die Unternehmen geben bei Antragstellung eine 
Abschätzung ihrer voraussichtlichen Fixkosten an, deren Erstat-
tung beantragt wird. Das Antragsverfahren wird durch einen 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer durchgeführt und über eine 
digitale Schnittstelle direkt an die EDV der Bewilligungsstellen 
der Länder übermittelt. Erst dann kann die Bewilligung erfolgen. 

Der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer berücksichtigt im 
Rahmen des Antragsverfahrens die Umsatzsteuervoranmeldun-
gen des Jahres 2019 und soweit vorhanden der Monate April bis 
August 2020 sowie den Jahresabschluss 2019 und die Ein-
kommens- bzw. Körperschaftssteuererklärung 2019. Soweit der 
Jahresabschluss aus dem Jahr 2019 oder andere erforderliche 
Kennzahlen noch nicht vorliegen, können der Jahresabschluss 
2018 oder andere erforderliche Kennzahlen aus 2018 vorgelegt 
werden. 

2. Stufe: 

– Umsatzeinbruch: Bei Vorliegen der endgültigen Umsatzzahlen 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Publikationen/leitfaden-phase-2.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Unterschied zur Corona-Soforthilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link 

 

über den tatsächlich entstandenen Umsatzeinbruch zwischen 
April und August 2020 werden diese durch einen Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer an die Bewilligungsstellen der Länder 
übermittelt. Ergibt sich daraus, dass der Umsatzeinbruch von 
mindestens 50  Prozent  in zwei zusammenhängenden Monaten 
in diesem Zeitraum bzw. von mindestens 30 Prozent im Durch-
schnitt des gesamten Zeitraum entgegen der Prognose nicht 
erreicht wurde, sind bereits ausgezahlte Zuschüsse zurückzu-
zahlen. 

Zudem teilt der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer bei Vorlie-
gen der endgültigen Umsatzzahlen den Bewilligungsstellen der 
Länder den tatsächlich entstandenen Umsatzeinbruch in dem 
jeweiligen Fördermonat mit. Diese Mitteilung kann auch nach 
Programmende erfolgen. 

Ergeben sich daraus Abweichungen von der Umsatzprognose, 
sind zu viel gezahlte Zuschüsse zurückzuzahlen bzw. werden 
nachträglich aufgestockt. 

Der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei der 
Bestätigung der endgültigen Umsatzzahlen die Umsatzsteuervo-
ranmeldungen der antragstellenden Unternehmen. 

– Fixkosten: Die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer übermit-
teln zudem die endgültige Fixkostenabrechnung an die Bewilli-
gungsstellen der Länder. Auch diese Mitteilung kann nach Pro-
grammende erfolgen. Ergeben sich daraus Abweichungen von 
der Kostenprognose, sind bereits ausgezahlte Zuschüsse zu-
rückzuzahlen bzw. werden nachträglich aufgestockt. 

Verbundene Unternehmen oder solche, die unmittelbar oder 
mittelbar unter dem Einfluss derselben Person oder desselben 
Unternehmens stehen, können Hilfen insgesamt bis zu einer 
Höhe von 200.000 Euro für vier Monate beantragen. Dies gilt 
nicht für gemeinnützig geführte Übernachtungsstätten wie Ju-
gendherbergen, Schullandheime, Träger des internationalen 
Jugendaustausches, Einrichtungen der Behindertenhilfe. 
 

Die Förderung des neuen Programms ist deutlich höher als bei 
der Soforthilfe. Gemeinnützige Unternehmen und Organisatio-
nen, die dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind, können 
auch einen Antrag stellen. Es kann von September bis Dezem-
ber je nach Umsatzausfall bis zu 200.000 Euro an betrieblichen 
Fixkosten erstattet werden. Dafür sind die Anforderungen bei 
Antragstellung und Abrechnung erhöht. Ein Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer muss Umsatzausfälle und die betrieblichen 
Fixkosten bestätigen. 

https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe2  

https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe2
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NRW Überbrückungshilfe Plus 

Gegenstand der Förderung  
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Antragsstellung 

Da der Bund keinen Zuschuss zum entgangenen Unternehmer-
lohn leistet und stattdessen auf die Grundsicherung verweist, 
ergänzt das Land Nordrhein-Westfalen die Überbrückungshilfe 
des Bundes und gewährt aus Mitteln des Landes zusätzliche 
Unterstützung. Die Überbrückungshilfe plus wurde parallel zur 
Überbrückungshilfe um vier Monate bis zum Jahresende 2020 
verlängert. 

 
Solo-Selbstständige, Freiberufler und im Unternehmen tätige 
Inhaber von Einzelunternehmen und Personengesellschaften 
mit höchstens 50 Mitarbeitern, erhalten - über die Überbrü-
ckungshilfe hinaus - eine einmalige Zahlung i. H. v. 1.000 Euro 
pro Monat für maximal vier  Monate (September bis Dezember – 
2. Phase) als Wirtschaftsförderungsleistung (fiktiver Unterneh-
merlohn) aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalens. 

Die grundsätzlichen Antragsvoraussetzungen der Überbrü-
ckungshilfe gelten auch für die NRW Überbrückungshilfe Plus. 
Dies bedeutet unter anderem, dass der Umsatz der Anspruchs-
berechtigten in den Monaten April und Mai 2020 zusammenge-
nommen um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 
zurückgegangen sein muss. Bei Gründungen zwischen 1. April 
2019 und 31. Oktober 2019 sind die Monate November und 
Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen. 

Darüber hinaus muss (wie bereits bei der Überbrückungshilfe) 
ein Umsatzrückgang von mindestens 40 % in den Monaten Juni, 
Juli und/oder August vorliegen. Eine gleichzeitige Inanspruch-
nahme dieser zusätzlichen Hilfen mit Arbeitslosengeld II-
Leistungen ist nicht möglich. 

 
Die Antragsstellung ist ab sofort durch einen vom Antragsteller 
beauftragten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprüfer oder Rechtsanwalt möglich. Anträge können bis zum 
31.12.2020 gestellt werden. 

Außerordentliche Wirtschaftshilfen für November 2020 

 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

Antragsberechtigt 

 

 

 

 

Um Unternehmen angesichts der erneuten vorübergehenden 
Schließungen sehr kurzfristig und zielgerichtet zu unterstützen, 
werden außerordentliche Wirtschaftshilfen geleistet. Dafür ste-
hen insgesamt bis zu 10 Milliarden Euro bereit. 

Antragsberechtigt sind direkt von den temporären Schließungen 
betroffene Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und 
Einrichtungen und indirekt betroffene Unternehmen nach fol-
gender Maßgabe: 
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Direkt betroffene Unternehmen: Alle Unternehmen (auch öffent-
liche), Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen, die 
auf der Grundlage des Beschlusses des Bundes und der Länder 
vom 28. Oktober 2020 erlassenen Schließungsverordnungen 
der Länder den Geschäftsbetrieb einstellen mussten. Hotels 
zählen als direkt betroffene Unternehmen. 

Indirekt Betroffene Unternehmen: Alle Unternehmen, die nach-
weislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von 
den Schließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzie-
len. 

Verbundene Unternehmen – also Unternehmen mit mehreren 
Tochterunternehmen oder Betriebstätten – sind dann antragsbe-
rechtigt, wenn mehr als 80 Prozent des verbundweiten Gesam-
tumsatzes auf direkt oder indirekt betroffene Verbundunterneh-
men entfällt. Erstattet werden bis zu 75 Prozent des Umsatzes 
der betroffenen Verbundunternehmen. Dies betrifft etwa eine 
Holdinggesellschaft, die sowohl Restaurants (geschlossen) und 
Einzelhandelsunternehmen (weiter geöffnet) hält – hier wird die 
Nothilfe gezahlt, wenn die Restaurants zu mehr als 80 Prozent 
des Umsatzes der Holdinggesellschaft beitragen. 

 

Mit der Novemberhilfe werden Zuschüsse pro Woche der 
Schließungen in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen 
wöchentlichen Umsatzes im November 2019 gewährt bis zu 
einer Obergrenze von 1 Mio. Euro, soweit der bestehende bei-
hilferechtliche Spielraum des Unternehmens das zulässt (Klein-
beihilfenregelung der EU).  

Zuschüsse über 1 Millionen Euro bedürfen für die Novemberhilfe 
noch der Notifizierung und Genehmigung der EU-Kommission. 
Die Bundesregierung ist derzeit in intensiven Gesprächen mit 
der Europäischen Kommission, um eine solche Genehmigung 
für höhere Zuschüsse zu erreichen.  

Soloselbstständige können als Vergleichsumsatz alternativ zum 
wöchentlichen Umsatz im November 2019 den durchschnittli-
chen Wochenumsatz im Jahre 2019 zugrunde legen. Bei An-
tragsberechtigten, die nach dem 31. Oktober 2019 ihre Ge-
schäftstätigkeit aufgenommen haben, kann als Vergleichsum-
satz der durchschnittliche Wochenumsatz im Oktober 2020 oder 
der durchschnittliche Wochenumsatz seit Gründung gewählt 
werden. 

Anrechnung erhaltener Leistungen: Andere staatliche Leis-
tungen, die für den Förderzeitraum November 2020 gezahlt 
werden, werden angerechnet. Das gilt vor allem für Leistungen 
wie Überbrückungshilfe oder Kurzarbeitergeld. 
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Link 

 

Anrechnung von erzielten Umsätzen im Monat November: 
Wenn im November trotz der grundsätzlichen Schließung Um-
sätze erzielt werden, so werden diese bis zu einer Höhe von 25 
Prozent des Vergleichsumsatzes nicht angerechnet. Um eine 
Überförderung von mehr als 100 Prozent des Vergleichs-
Umsatzes zu vermeiden, erfolgt bei darüberhinausgehenden 
Umsätzen eine entsprechende Anrechnung.  

 Für Restaurants gilt eine Sonderregelung, wenn sie Speisen im 
Außerhausverkauf anbieten. Hier wird die Umsatzerstattung auf 
75 Prozent der Umsätze im Vergleichszeitraum 2019 auf dieje-
nigen Umsätze begrenzt, die dem vollen Mehrwertsteuersatz 
unterliegen, also die im Restaurant verzehrten Speisen. Damit 
werden die Umsätze des Außerhausverkaufs – für die der redu-
zierte Mehrwertsteuersatz gilt – herausgerechnet. Im Gegenzug 
werden diese Umsätze des Außerhausverkaufs während der 
Schließungen von der Umsatzanrechnung ausgenommen, um 
eine Ausweitung dieses Geschäfts zu begünstigen. Beispiel: 
Eine Pizzeria hatte im November 2019 8.000 Euro Umsatz 
durch Verzehr im Restaurant und 2.000 Euro durch Außerhaus-
verkauf. Sie erhält daher 6.000 Euro Novemberhilfe (75 Prozent 
von 8.000 Euro), d. h. zunächst etwas weniger als andere Bran-
chen (75 Prozent des Vergleichsumsatzes). Dafür kann die Piz-
zeria im November 2020 deutlich mehr als die allgemein zuläs-
sigen 2.500 Euro (25 Prozent von 10.000 Euro) an Umsatz mit 
Lieferdiensten erzielen, ohne dass eine Kürzung der Förderung 
erfolgt. 

Die Anträge können in den nächsten Wochen über die bundes-
einheitliche IT-Plattform der Überbrückungshilfe gestellt werden 

-unternehmen.de). Die elektroni-
sche Antragstellung muss hierbei durch einen Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Auszahlung soll über die 
Überbrückungshilfe-Plattform durch die Länder erfolgen.  

Für Soloselbständige, die nicht mehr als 5.000 Euro Förderung 
beantragen, entfällt die Pflicht zur Antragstellung über einen 
prüfenden Dritten. Sie werden unter besonderen Identifizie-
rungspflichten direkt antragsberechtigt sein. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/11/
20201105-ausserordentliche-wirtschaftshilfe-november-details-
der-hilfe-stehen.html  

 

Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/11/20201105-ausserordentliche-wirtschaftshilfe-november-details-der-hilfe-stehen.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/11/20201105-ausserordentliche-wirtschaftshilfe-november-details-der-hilfe-stehen.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/11/20201105-ausserordentliche-wirtschaftshilfe-november-details-der-hilfe-stehen.html
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Das Förderprogramm unterstützt KMU finanziell durch Zuschüs-
se bei Investitionen in digitale Technologien sowie Investitionen 
in die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter zu Digitalthemen.  

Das Förderprogramm besteht aus wahlweise zwei Modulen, die 
kumulativ oder alternativ in Anspruch genommen werden kön-
nen. Bei kumulativer Antragsstellung muss nicht zwingend ein 
inhaltlicher Zusammenhang zwischen beiden Modulen beste-
hen. 

1. Investitionen in digitale Technologien 
Hier werden Investitionen in die Soft- und Hardware un-
terstützt, welche die interne und externe Vernetzung der 
Unternehmen fördern unter Beachtung verschiedener 
Aspekte wie beispielsweise datengetriebener Ge-
schäftsmodelle, Künstliche Intelligenz, Cloud-
Anwendungen, Big-Data, Einsatz von Hardware (bei-
spielsweise Sensorik, 3D-Druck) sowie IT-Sicherheit 
und Datenschutz. 
 

2. Investition in die Qualifizierung der Mitarbeitenden 
Ziel dieser Förderung ist, Mitarbeitern der KMU das 
notwendige Know-How zu vermitteln, um Digitalisie-
rungsmaßnahmen anzustoßen und langfristig Nutzen 
aus durchgeführten Digitalisierungsvorhaben zu ziehen. 
Hierzu gehören insbesondere Qualifizierungen oder 
Weiterbildungsmaßnahmen zur Digitalen Transformati-
onen, zur Digitalen Strategie, in digitalen Technologien, 
in IT-Sicherheit und Datenschutz, zu Digitales und agi-
les Arbeiten oder in digitalen Basiskompetenzen. Das 
Qualitätsniveau der Weiterbildungsanbieter der Qualifi-
zierungsmaßnahmen muss durch eine Zertifizierung 
nach der ISO 9001-Norm oder eine Akkreditierung nach 
AZAV18 belegt sein. 
 

Ziele des Förderprogramms sind: 

 Anregung der KMU und des Handwerks zu mehr Inves-
titionen in den Bereichen digitale Technologien und 
Knowhow. 

 Branchenübergreifende Förderung von Digitalisierungs-
vorhaben bei KMU und Handwerk. 

 Verbesserung der Digitalisierung der Geschäftsprozes-
se der geförderten Unternehmen. 

 Verbesserte Nutzung der Chancen digitaler Geschäfts-
modelle für die geförderten Unternehmen. 

 Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
der geförderten Unternehmen durch die Digitalisierung 
der Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle. 

 Befähigung der Mitarbeiter der geförderten Unterneh-
men, selbstständig die Chancen der Digitalisierung zu 
erkennen, zu bewerten und neue Investitionen in die 
Digitalisierung der Geschäftsprozesse und Geschäfts-
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modelle im Unternehmen anzustoßen. 

 Beitrag zur Erhöhung der IT-Sicherheit in den geförder-
ten Unternehmen. 

 Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der ge-
förderten Unternehmen in wirtschaftlich strukturschwa-
chen Regionen. 

 

Die maximale Fördersumme beträgt 50.000 Euro pro Unter-
nehmen, bei Investitionen von Wertschöpfungsketten und/oder -
netzwerken kann sie bis zu 100.000 Euro pro Unternehmen 
betragen. Die minimale Fördersumme beträgt 17.000 Euro in 
Modul 1 und 3.000 Euro in Modul 2. 

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss  in Form 
einer Anteilfinanzierung gewährt. Der Förderzeitraum beträgt in 
der Regel 12 Monate. Um die negativen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie zu begrenzen wird die Förderquote für alle 
bis zum 30. Juni 2021 eingehenden Anträge auf bis zu 50 Pro-
zent plus berechtigter Bonusprozentpunkte festgelegt. Für ab 
dem 1. Juli 2021 eingehende Anträge ist eine Förderquote auf 
bis zu 40 Prozent plus berechtigter Bonusprozentpunkte festge-
legt. 

Die maximalen Förderquoten sind nach Unternehmensgröße 
(Mitarbeiter Vollzeitäquivalent) bis zum 30. Juni 2021 wie folgt 
gestaffelt: 

– Bis 50 Mitarbeiter: bis zu 50 Prozent 
– Bis 250 Mitarbeiter: bis zu 45 Prozent 
– Bis 499 Mitarbeiter: bis zu 40 Prozent 

Ab dem 01. Juli 2021 setzen sich die maximalen Förderquoten 
nach Unternehmensgröße wie folgt zusammen: 

– Bis 50 Mitarbeiter: bis zu 40 Prozent 
– Bis 250 Mitarbeiter: bis zu 35 Prozent 
– Bis 499 Mitarbeiter: bis zu 30 Prozent 

 

Für Investitionen in die IT-Sicherheit innerhalb der Module 1 
und/oder 2 sieht das Investitionszuschussprogramm eine erhöh-
te Förderquote vor. Darüber hinaus gilt eine erhöhte Förderquo-
te auch für bestehende Wertschöpfungsketten und Wertschöp-
fungsnetzwerke. Des Weiteren erhalten Unternehmen aus wirt-
schaftlich strukturschwachen Regionen durch eine erhöhte För-
derquote einen besonderen Anreiz, Digitalisierungsvorhaben 
umzusetzen, um die Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in Deutschland zu fördern. 

Antragsberechtigt sind rechtlich selbstständige Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Handwerks so-
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wie der freien Berufe, die zum Zeitpunkt der Antragstellung zwi-
schen 3 und 499 Mitarbeiter beschäftigen. Das Unternehmen 
muss eine Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland 
haben in der die Investition erfolgt. Es muss sich außerdem um 
ein „eigenständiges Unternehmen“ handeln oder darf zusam-
men mit seinen „Partnerunternehmen“ und „verbundenen Unter-
nehmen“ die zuvor genannten Voraussetzungen für Mitarbeiter-
zahl nicht über- bzw. unterschreiten. 

 

Voraussetzung für die Förderung in einem oder beiden der Mo-
dule ist die Vorlage eines Digitalisierungsplans. In diesem ist 
das geplante Digitalisierungsvorhaben zu beschreiben, die ge-
wünschten Synergieeffekte zwischen IT-Anwendungen in unter-
schiedlichen Bereichen des Unternehmens hervorzuheben so-
wie Art und Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen zu erläutern. 

Im Digitalisierungsplan ist das Investitionsvorhaben nach Modul 
1 und/oder 2 sowie die Art der Investition zu erläutern. Hierzu ist 
der Status quo der Digitalisierung im Unternehmen, die zu errei-
chenden Ziele des Investitionsvorhabens, insbesondere die zu 
erwartenden langfristigen technischen und wirtschaftlichen Ef-
fekte sowie die Auswirkungen der geplanten Investitionen auf 
die Wettbewerbsfähigkeit und den Digitalisierungsgrad des Un-
ternehmens zu beschreiben. Es ist darzustellen, wie insbeson-
dere, jedoch nicht ausschließlich, für das Unternehmen subjektiv 
neue Geschäftsmodelle und/oder Geschäftsfelder adressiert 
werden, die Marktposition gestärkt sowie Unternehmensprozes-
se bzw. Organisationsabläufe effizienter gestaltet werden. Der 
Digitalisierungsplan ist mit dem Förderantrag einzureichen. Für 
den Digitalisierungsplan ist das vorgeschriebene Online An-
tragsformular in der jeweils gültigen Fassung verbindlich anzu-
wenden. 

Die Antragsstellung kann ab dem 7. September 2020 erfolgen. 
Das Antragsstellungstool wird im August freigeschaltet. Zur 
Antragsstellung muss ein Digitalisierungsplan, die De Minimis 
Erklärung sowie Beispielangebote für Investitionen innerhalb der 
beiden Module vorgelegt werden.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html 

 

Sonderprogramm Umweltwirtschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Sonderprogramm fokussiert auf die wirtschaftlich bislang 
sehr erfolgreiche Zielgruppe kleiner und mittlerer Unternehmen 
der Umweltwirtschaft, die durch die Corona-Pandemie in beson-
derem Maße betroffen sind, und legt außerdem einen Schwer-
punkt auf neugegründete Unternehmen. 

Dabei werden zwei Programmteile im Förderprogramm adres-
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Programmteil 1: Forschung, Entwicklung und  

Innovation 

 

Gegenstand der Förderung  
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siert. Der Programmteil „Forschung, Entwicklung und Innovati-
on“ ermöglicht es Unternehmen, sich trotzt der derzeit teils wid-
rigen Marktsituation innovativ zu positionieren und zukunftsori-
entiert weiterzuentwickeln. Vom zweiten Programmteil „Maß-
nahmen im Bereich Grüne Gründungen“ profitieren ausschließ-
lich neugegründete Unternehmen der Umweltwirtschaft, die bei 
der Entwicklung von Prototypen gefördert und bei der Erschlie-
ßung der Märkte unterstützt werden. 

 
Geförderte Projekte müssen einem oder mehreren folgender 
acht Teilmärkte der Umweltwirtschaft zuzuordnen sein. 

- Umweltfreundliche Energiewandlung, -transport und 
speicherung 

- Energieeffizienz und Energieeinsparung 
- Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft 
- Umweltfreundliche Mobilität 
- Wasserwirtschaft 
- Minderungs- und Schutztechnologien 
- Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft 
- Umweltfreundliche Landwirtschaft 

 
 
Gefördert werden können 
Projekte, die auf einen der folgenden Aspekte fokussieren: 

- Technische Innovationen 

- Prozessinnovationen 

- Organisationsinnovationen 

- Innovationscluster 

- Innovationsmittler 

Teilnahmeberechtigt sind: 

- KMU gemäß EU-Definition 
- Eingetragene Vereine, Verbände und Stiftungen 
- Nur in Verbindung mit oben genannten Teilnahmebe-

rechtigten: Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

Das jeweilige Vorhaben muss thematisch, zeitlich und finanziell 
abgrenzbar sein und darf mit Ausnahme von Vorplanungen 
sowie Marktanalysen noch nicht begonnen worden sein. 

Die Gesamtfinanzierung muss unter Einbeziehung der Eigenbe-
teiligung nachweislich gesichert sein. 

Projekte müssen vorwettbewerblichen Charakter aufweisen. 

Das Projekt muss bis zum 31.03.2022 abgeschlossen werden 
können. 

Die Auswahl förderwürdiger Vorhaben erfolgt durch eine fachli-
che Prüfung 
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Förderhöhe/Förderquote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderfähige Kosten 

 

 

 

 

 

 

 

Antragsstellung 

 

 

 

 

 

Für die Durchführung der Vorhaben und Maßnahmen können 
anteilige Zuwendungen im Wege der Projektförderung als nicht 
rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden. 

Die maximale Zuwendung für Projekte im Bereich „Forschung, 
Entwicklung und Innovation“ beträgt 1.000.000 € pro Projekt. Als 
Bagatellgrenze beträgt die minimale Zuwendung 50.000 €. 

Bezogen auf die förderfähigen Gesamtausgaben eines einzel-
nen Vorhabens beträgt die finanzielle Zuwendung im Rahmen 
des Sonderprogramms Umweltwirtschaft: 

für kleine Unternehmen: 

- Höchstens 80% bei Verbundvorhaben mit Technischen 
Innovationen; höchstens 70% bei entsprechenden Ein-
zelvorhaben 

- Höchstens 50% bei Prozess- oder Organisationsinnova-
tionen 

- 50% bei Vorhaben bezüglich Innovationsnetzwerken 

für mittlere Unternehmen: 

- Höchstens 75% bei Verbundvorhaben mit Technischen 
Innovationen; höchstens 60% bei entsprechenden Ein-
zelvorhaben 

- Höchstens 50% bei Prozess- oder Organisationsinnova-
tionen 

- 50% bei Vorhaben bezüglich Innovationsnetzwerken 

für Akteure in deren nicht-wirtschaftlichen Bereich: 

Zuwendungen in diesem Programm an Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und weitere Akteure in deren nichtwirt-
schaftlichen Bereich können als Vollfinanzierung gewährt wer-
den. 

 

Unter zuwendungsfähige Ausgaben fallen Personalausgaben, 
Ausgaben für Instrumente und Ausrüstung,  Dienstleistungsaus-
gaben für Auftragsforschung und Beratung, Betriebsausgaben 
(Sach- und Reiseausgaben) (Details hier) 

 

Die Antragstellung in diesem Programmteil erfolgt in einem 
zweistufigen Verfahren. Projektskizzen müssen bis zum 26. 
November 2020, 16:30 Uhr beim Projektträger Jülich schriftlich 
vorliegen: 

Für die Einreichung der Projektskizze ist der vorgegebene Be-

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6720/live/lw_bekdoc/sonderprogramm_umweltwirtschaft_2020-10-20.pdf
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Programmteil 2: Maßnahmen im Bereich grüne 

Gründungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen zur Antragsstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werbungsbogen mit ergänzenden Formularen zu verwenden 

Bewilligungsbehörde ist der Projektträger Jülich. Nach Aufforde-
rung zur Antragstellung sind die Antragsunterlagen 
bis zum 31.01.2021 vollständig und prüffähig vorzulegen. Die 
Bewilligung der Zuwendungen soll spätestens bis zum 
31.03.2021 erfolgen. 

 

Dieser Programmteil dient der Förderung von innovativen Un-
ternehmensneugründungen in den Teilmärkten der Umweltwirt-
schaft. 

Folgende Maßnahmen können gefördert werden (Details hier) 

- Prototypenentwicklung 
o Die Förderung der Prototypenentwicklung ist be-

grenzt auf die experimentelle Entwicklung und er-
folgt in folgenden zwei Phasen: 

 Phase 1: Bau eines ersten funktionsfähi-
gen Prototyps 

 Phase 2: Erster Test des Prototyps und 
anschließend Verfeinerung des Prototyps 

- Markterschließungsmaßnahmen 

 

Als neugegründete Unternehmen werden Unternehmen ver-
standen, 

- die nicht-börsennotiert sind, 
- die Kleinstunternehmen gemäß EU-Definition2 sind, 

d.h. 
o bis maximal 9 Beschäftigte haben und 
o einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanz-

summe von maximal 2 Mio. € aufweisen, 
- deren Eintragung ins Handelsregister höchstens fünf 

Jahre zurückliegt, 
- die noch keine Gewinne ausgeschüttet haben und 
- die nicht durch Zusammenschluss gegründet worden 

sind. 

Als innovative Unternehmen werden Unternehmen definiert, die 
in absehbarer Zukunft Produkte, Dienstleistungen oder Verfah-
ren entwickeln werden, die neu oder verglichen mit dem Stand 
der Technik in dem jeweiligen Wirtschaftszweig wesentlich ver-
bessert sind und die das Risiko eines technischen oder industri-
ellen Misserfolgs in sich tragen. 

Antragsteller*innen entsprechen den Kriterien innovativer Unter-
nehmen gemäß o.g. Definition, wenn sie deren Erfüllung entwe-
der anhand eines externen Gutachtens nachweisen können 
oder wenn auf Basis der Antragsunterlagen der Projektträger 
Jülich sie im Rahmen eines Kurzgutachtens als innovative Un-

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6720/live/lw_bekdoc/sonderprogramm_umweltwirtschaft_2020-10-20.pdf
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Förderhöhe/Förderquote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderfähige Kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antragsstellung 

 

 

ternehmen bewertet. 

Das jeweilige Vorhaben muss thematisch, zeitlich und finanziell 
abgrenzbar sein und darf mit Ausnahme von Vorplanungen 
sowie Marktanalysen noch nicht begonnen worden sein. 

Die Gesamtfinanzierung muss unter Einbeziehung der Eigenbe-
teiligung nachweislich gesichert sein. 

Das Projekt muss bis zum 31.03.2022 abgeschlossen werden 
können. 

Die Auswahl förderwürdiger Anträge erfolgt durch eine fachliche 
Prüfung. 

 

Für die Durchführung der Vorhaben und Maßnahmen können 
anteilige Zuwendungen im Wege der Projektförderung als nicht 
rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden. 

Prototypenentwicklung: Über beide Projektphasen hinweg be-
trägt die maximale Zuwendung 30.000 € und die Bagatellgrenze 
als minimale Zuwendung 2.000 € pro Projekt. 

Markterschließungsmaßnahmen: Die maximale Förderhöhe 
beträgt 5.000 €, die Bagatellgrenze beträgt 1.000 €. 

Bezogen auf die förderfähigen Gesamtausgaben eines einzel-
nen Vorhabens beträgt die finanzielle Zuwendung im Rahmen 
des Sonderprogramms Umweltwirtschaft: 

- Höchstens 60% bei Verbundvorhaben mit Prototypen-
entwicklung; höchstens 45% bei entsprechenden Ein-
zelvorhaben 

- 50% bei Markterschließungsmaßnahmen 

Prototypenentwicklung: Ausgaben für Personal, Betriebsausga-
ben (Sach- und Reiseausgaben), Investitionen, Fremddienstleis-
tungen, Anmietung von Räumen, Laboren und Werkstätten 

Markterschließungsmaßnahmen: Ausgaben für die Teilnahme 
an Messen, Verkaufsveranstaltungen und Pitch-Veranstaltungen 
inklusive Teilnahmegebühren, Reiseausgaben sowie Miete, 
Aufbau und Betrieb eines Standes. 

 

 

Die Antragstellung erfolgt auf der Grundlage eines Antragsvor-
drucks mit den dort für jede Maßnahme näher bezeichneten 
Antragsunterlagen. Förderanträge sind bis zum 31.12.2020 an 
den Projektträger Jülich zu richten. Die Anträge werden nach 
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Link 

 

 

 

 

 

Rückfragen beantworten 

Eingang bearbeitet. Ein Anspruch der Antragstellerin / des An-
tragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, 

 

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6720/li
ve/lw_bekdoc/sonderprogramm_umweltwirtschaft_2020-10-
20.pdf  

 

Stadt Aachen: 0241/432 56223 
Jobcenter StädteRegion Aachen: 0241/88681-3011 

  

 

 

 

 

 

Corona-Sozialfonds der Städteregion 

 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

Antragsstellung 

 

 

 

 

 

 

 

Rückfragen beantworten 

Die StädteRegion Aachen stellt 50.000 Euro als Corona-
Sozialfonds bereit. Aus diesem Fonds können Menschen, die 
einen außergewöhnlichen, durch die Pandemie entstandenen, 
Bedarf geltend machen, einmalig einen freiwilligen Zuschuss in 
Höhe von 500 Euro bis maximal 1.000 Euro erhalten. 

Wer einen Anspruch geltend machen will, kann sich an das 
Sozialamt in seiner Kommune oder an das Jobcenter wenden. 
Dort wird geprüft, ob vorrangig gegebenenfalls ein Anspruch auf 
pflichtige Sozialleistungen besteht. Ist dies der Fall, können 
diese Leistungen unmittelbar bewilligt werden. Sofern keine der 
vorgenannten Alternativen in Frage kommt, muss der Antrag-
steller seine außergewöhnliche Situation schriftlich begründen. 

 
Stadt Aachen: 0241/432 56223 
Jobcenter StädteRegion Aachen: 0241/88681-3011 

 

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6720/live/lw_bekdoc/sonderprogramm_umweltwirtschaft_2020-10-20.pdf
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6720/live/lw_bekdoc/sonderprogramm_umweltwirtschaft_2020-10-20.pdf
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6720/live/lw_bekdoc/sonderprogramm_umweltwirtschaft_2020-10-20.pdf
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Corona-Hilfe für Inklusionsbetriebe des Landes Nordrhein-Westfalen 

Zielgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen 

 

Inklusionsbetriebe, die in Folge der Corona-Pandemie unver-
schuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, können 
im Rahmen des Landesprogramms "Integration unternehmen!" 
nicht rückzahlbare Zuschüsse von bis zu 75.000 Euro erhalten. 

Es erfolgt kein Ausschluss von Inklusionsbetrieben innerhalb 
verbundener Unternehmen. Rechtlich unselbständige Inklusi-
onsabteilungen können nur im begründeten Ausnahmefall über 
ihr rechtlich selbständiges Unternehmen eine Förderung bean-
tragen. 

Die Unternehmen, welche in Folge der Corona-Pandemie un-
verschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, sol-
len zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz und Überbrü-
ckung von akuten und erheblichen Finanzierungsengpässen 
durch eine Billigkeitsleistung unterstützt werden. Der Engpass, 
der bis hin zu einer existenzbedrohlichen Lage führt, muss dabei 
unmittelbar auf die Corona-Krise zurückzuführen sein. Das be-
deutet, unter normalen Umständen (ohne Corona-Krise und 
deren Auswirkungen) hätte sich für den Inklusionsbetrieb auf-
grund der aktuellen Verpflichtungen kein Engpass ergeben. 

Förderfähig sind: 

 Ausgleich für laufende Betriebskosten wie beispielsweise 
Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten, Versi-
cherungsbeiträge, Ausgaben für Strom/Wasser/Heizung, 
notwendige Instandhaltungskosten, 
 

 Personal-, Honorar- und Sachkosten zur Krisenkoordina-
tion bzw. zum Krisenmanagement innerhalb des Betrie-
bes, z.B. auch Inanspruchnahme einer externen be-
triebswirtschaftlichen Beratung, 

 Aufwendungen, die im Zuge der Wiederöffnung von In-
klusionsbetrieben entstehen (z.B. Material zur Umset-
zung notwendiger Hygienemaßnahmen: Trennwände, 
Desinfektionsmittel etc., Kosten für Werbematerialien, 
um die Wiedereröffnung zu kommunizieren, Material und 
Ware für neu akquirierte Aufträge oder bei deutlichem 
Abbau der (Frisch-) Waren/Lagerbestände, 

 Unterstützung von individuellen Lösungen, wie bei-
spielsweise die temporäre Ausrichtung des Betriebes auf 
andersartige Produkte und Dienstleistungen. 

 Ausgenommen von der Förderung sind Prämienzah-
lungen sowie der finanzielle Ausgleich  von kurzarbeiter-
geldfähigen Personalkosten, da hier vorrangig die Mög-
lichkeit des Kurzarbeitergeldes und die lfd. Leistungen 
der Inklusionsämter einzusetzen sind. Hierzu zählt auch 
die freiwillige Aufstockung des Kurzarbeitergeldes durch 
den Inklusionsbetrieb. 

Die Leistungen der Billigkeit werden nur für Ausgaben gewährt, 
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Höhe der Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

für die keine anderen Förderungen beantragt oder bewilligt wur-
den. Die Notwendigkeit der beantragten Liquiditätshilfe ist aus-
führlich zu begründen. 

Inklusionsbetriebe, die Soforthilfen des Bundes oder Landes 
oder der Aktion Mensch e.V. in Anspruch genommen haben, 
aber weiter von Umsatzausfällen betroffen sind, sind erneut 
antragsberechtigt. 

Eine Inanspruchnahme dieser Hilfen schließt die gleichzeitige 
Inanspruchnahme dieser Billigkeitsleistungen nicht aus; jedoch 
erfolgt eine Anrechnung der Hilfen. Sämtliche Kosten können 
nur einmal erstattet werden. Eine entsprechende Erklärung ist 
vom Inklusionsbetrieb bei Antragstellung abzugeben. 

Die Unternehmen, die in Folge der Corona-Pandemie unver-
schuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, können 
zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz und Überbrückung 
von akuten und erheblichen Finanzierungsengpässen durch 
eine Leistung der Billigkeit unterstützt werden. 

 

Dies wird insbesondere angenommen, wenn 
 

 die Umsätze sich gegenüber dem Vorjahresquartal er-
heblich reduziert haben 

oder 

 die Möglichkeiten Umsätze zu erzielen durch eine be-
hördliche Auflage im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie massiv eingeschränkt wurden 

oder 

 die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfris-
tigen Verbindlichkeiten des Unternehmens bis Ende 
2020 (z.B. Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingra-
ten, Versicherungsbeiträge) zu zahlen. 

Die Liquiditätshilfen können als Leistung der Billigkeit gewährt 
werden zur Sicherung der bestehenden sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen in In-
klusionsbetrieben gem. § 215 SGB IX in Nordrhein-Westfalen. 

 

Die Ermittlung der förderfähigen Ausgaben erfolgt auf der 
Grundlage der voraussichtlichen Ist-Ausgaben ab dem Zeitpunkt 
der Antragsstellung und für das restliche Jahr 2020, die der 
Überbrückung der Corona-Pandemie zuzurechnen sind. 
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Antragsstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweispflicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausnahmsweise können auch die Kosten der Vormonate ab 
März 2020 berücksichtigt werden, wenn diese noch nicht begli-
chen werden konnten (z. B. Stundung von Mietzahlungen, Liefe-
rantenverbindlichkeiten). 

Der Inklusionsbetrieb kann pro sozialversicherungspflichtigem 
Arbeitsplatz für einen Beschäftigten der Zielgruppe gem. § 215 
SGB IX folgende Zuschüsse erhalten: 

 Inklusionsbetriebe bis 10 Zielgruppenbeschäftigte pro 
Arbeitsplatz 5.000,-€, max. 30.000,- €, 

 Inklusionsbetriebe bis 25 Zielgruppenbeschäftigte pro 
Arbeitsplatz 3.000,- €, max. 50.000,-. €, 

 Inklusionsbetriebe über 25 Zielgruppenbeschäftigte 
2.000,- €, max. 75.000,- €. 

Der Förderzeitraum ist begrenzt auf die Zeit bis Dezember 2020. 

Hierbei wird die Zahl der Arbeitsplätze zum Zeitpunkt der An-
tragsstellung zugrunde gelegt. 

Die Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung. Die Förderhöhe 
beträgt max. 100 % der förderfähigen Gesamtausgaben. 

 
Anträge sind an das Inklusionsamt des Landschaftsverbandes, 
in dessen Gebiet der Hauptsitz des Inklusionsbetriebes liegt, als 
zuständige Bewilligungsbehörde zu stellen. Die Bewilligungsbe-
hörde hat vor der Entscheidung über den Förderantrag die Zu-
stimmung des für Arbeit zuständigen Ministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen einzuholen. 

Die Auszahlung der Billigkeitsleistungen erfolgt in Form von 
Abschlagszahlungen und zwar zu Beginn und zur Mitte des 
Bewilligungszeitraumes. Hierzu bedarf es zunächst keiner Vor-
lage von Nachweisen. 

 
Der Inklusionsbetrieb hat die Notwendigkeit der Liquiditätshilfe 
ausführlich zu begründen. Dabei sind 

 ein Bericht über die tatsächlich eingetretenen wirtschaft-
lichen Auswirkungen der Corona- Pandemie auf den 
Betrieb in Bezug auf Auftragslage, Umsatz, Fixkosten 
und Kurzarbeit (Darstellung der wirtschaftlichen Notla-
ge), 

 die Gegenstände der Förderung, 

 betriebswirtschaftliche Daten (insbesondere aus den 
Jahren 2019 und 2020) und 

 eine Planungsrechnung für das verbleibende Jahr 2020 
(Liquiditätsplan 2. Halbjahr bzw. von Antragstellung bis 
Projektende) 
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Link 

 

 

 

 

vorzulegen. 

Der Antragsteller muss versichern, dass der Finanzierungseng-
pass nicht bereits vor dem 1. März 2020 bestanden hat. Der 
Antragsteller muss zusätzlich erklären, dass es sich bei dem 
Unternehmen zum Stichtag 31. Dezember 2019 nicht um ein 
"Unternehmen in Schwierigkeiten" handelte. Ferner muss der 
Antragsteller erklären, dass ihm bewusst ist, dass die Liquidi-
tätshilfe als Billigkeitsleistung gewährt wird und im Falle einer 
Überkompensation (Entschädigungs-, Versicherungsleistungen, 
andere Fördermaßnahmen) zurückzuzahlen ist. Die betriebs-
wirtschaftlichen Beratungsstellen für Inklusionsbetriebe bei der 
HWK Münster und FAF gGmbH Köln erstellen aufgrund dieser 
Unterlagen eine betriebswirtschaftliche Stellungnahme. Die 
Stellungnahme ist Basis für die Entscheidung, ob dem antrag-
stellenden Betrieb eine Billigkeitsleistung gewährt werden kann. 
Ggf. kann der Antrag auf Förderung abgelehnt werden. 

Der Verwendungsnachweis ist vom Inklusionsbetrieb bis zum 
31.03.2021 zu erstellen. Hierzu hat der Inklusionsbetrieb die 
zweckentsprechende Verwendung der Billigkeitsleistung durch 
geeignete Belege nachzuweisen. 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/arbeit_i
ntegration_unternehmen_biligkeitsrichtlinie.pdf 

 

 

 

Unterstützung bei einer vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gesundheitsamt kann nach § 29  und § 30 Infektions-
schutzgesetz Menschen unter Quarantäne stellen. Wenn der 
Betroffene krank ist, gelten die Regeln für eine Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall. Diejenigen, die ohne Krankheit vorsorg-
lich unter Quarantäne stehen, haben per Gesetz einen An-
spruch auf Verdienstausfall in Höhe ihres Nettoentgeltes. Den 
übernimmt zunächst der Arbeitgeber; innerhalb von drei Mona-
ten kann er nach § 56 Infektionsschutzgesetz einen Antrag auf 
Erstattung der ausgezahlten Beträge stellen. Selbstständige, 
deren Betrieb oder Praxis während einer angeordneten Quaran-
täne ruht, können nach § 56 Infektionsschutzgesetz bei der 
zuständigen Behörde einen "Ersatz der in dieser Zeit weiterlau-
fenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem 
Umfang" beantragen. 

Zuständig in Nordrhein-Westfalen ist der Landschaftsverband 
Rheinland. Dort finden Sie umfangreiche Informationen. 

Seit dem 30. März 2020 gilt dies auch für Menschen, die wegen 
Kita- oder Schulschließungen ihre Kinder betreuen müssen und 
deshalb nicht arbeiten können.  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__29.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
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Antragsstellung Selbstständige und Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten die 
Entschädigung auszahlen würden, können dies online beantra-
gen. Alle Informationen zum Anspruch auf Entschädigung und 
zum Antragsverfahren stehen auf der Internetseite https://ifsg-
online.de/index.html zur Verfügung. 

 

Entschädigung bei Verdienstausfall wegen Kinderbetreuung für Selbstständige 

Gegenstand der Förderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderhöhe/Förderquote  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antragsstellung 

Für Eltern mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr oder pflegebe-
dürftigen Kindern dann ohne Altersbeschränkung, wenn sie ihre 
Kinder aufgrund der behördlich angeordneten Schließung der 
Kitas oder Schulen selbst betreuen und daher ihrer beruflichen 
Tätigkeit nicht nachgehen können. Selbstständige müssen zur 
Antragsstellung den Einkommensnachweis (Steuerbescheid) 
des vergangenen Jahres sowie falls verfügbar Nachweise über 
den Einkommensausfall im Zeitraum der Schließung der Be-
treuungseinrichtung vorlegen. 

Die Höhe der Entschädigung beträgt 67 Prozent des Netto-
Verdienstausfalls; für einen vollen Monat wird jedoch höchstens 
ein Betrag von 2.016 Euro gewährt, selbst wenn dieser Betrag 
unterhalb der 67 Prozent-Grenze liegt. Gezahlt wird die Ent-
schädigung für längstens 10 Wochen bzw. bei Alleinerziehen-
den längstens 20 Wochen. Der entschädigungszeitraum braucht 
nicht zusammenhängend zu verlaufen. Die Regelung gilt bis 
zum Jahresende 2020. 

 

Der Antrag kann hier gestellt werden: https://ifsg-
online.de/index.html  

Entlastung von Gewerbetreibenden in der Stadt Aachen  

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

Antragsstellung 

Für Gewerbetreibende, die aufgrund der aktuellen Einschrän-
kungen einen finanziellen Engpass haben, besteht die Möglich-
keit anstehende oder kürzlich fällig gewordene Steuern und 
Abgaben stunden zu lassen. Diese Möglichkeit besteht insbe-
sondere für Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Vergnü-
gungssteuer. 

Anträge sind formlos, jedoch schriftlich unter Hinweis auf den 
Grund (Einnahmeausfälle durch Coronaepedemie) und Nen-
nung des Kassenzeichens zu stellen und an die Adresse Stadt 
Aachen, FB22, 52058 Aachen zu richten. Die Stadt Aachen wird 
hierüber so großzügig wie möglich entscheiden. 

Diesbezügliche Fragen können per Mail an grundbesitzabga-
ben@mail.aachen.de gestellt werden. 

https://ifsg-online.de/index.html
https://ifsg-online.de/index.html
https://ifsg-online.de/index.html
https://ifsg-online.de/index.html
mailto:grundbesitzabgaben@mail.aachen.de
mailto:grundbesitzabgaben@mail.aachen.de
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Herabsetzung/ Stunden/Rückzahlung von Steuerzahlungen und Versicherungsbeiträgen 

 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antragsstellung 

 
Die Finanzverwaltung kommt von der Krise betroffenen Unter-
nehmen auf Antrag mit zinslosen Steuerstundungen (Einkom-
men-, Körperschaft- und Umsatzsteuer) und der Herabsetzung 
von Vorauszahlungen (Einkommen-, Körperschaft- und Gewer-
besteuer) entgegen und nutzt ihren Ermessensspielraum zu 
Gunsten der Steuerpflichtigen weitest möglich aus. Von Voll-
streckungsmaßnahmen wird bis auf weiteres abgesehen. 
Säumniszuschläge werden erlassen. 

Hier wird ein Vordruck für entsprechende Anträge sowie ein 
Leitfaden bereitgestellt. Weitere Informationen dazu gibt es tele-
fonisch direkt beim zuständigen Finanzamt. 

Ab sofort können sich kleine Unternehmen, die durch die 
Corona-Pandemie mit Verlusten rechnen, Steuervorauszahlun-
gen für 2020 und bereits gezahlte Steuern für 2019 zurücker-
statten lassen. Dies geschieht auf Grundlage eines pauschal 
ermittelten Verlusts für das aktuelle Jahr. Weitere Infos gibt es 
hier.  
 
Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen: 
Für die Beitragsmonate März bis Mai 2020 konnte aufgrund der 
Corona-Krise von Arbeitgebern ein vereinfachtes Stundungsver-
fahren genutzt werden. Seit Juni orientiert sich das Stundungs-
verfahren wieder am vorherigen Regelungsprozess.  

Informationen dazu gibt es bei den jeweiligen Krankenkassen 
und beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen. 

Aussetzen der Insolvenzantragspflicht 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Um zu vermeiden, dass betroffene Unternehmen allein deshalb 
einen Insolvenzantrag stellen müssen, weil die Bearbeitung von 
Anträgen auf öffentliche Hilfen bzw. Finanzierungs- oder Sanie-
rungsverhandlungen in der außergewöhnlichen aktuellen Lage 
nicht innerhalb der dreiwöchigen Insolvenzantragspflicht abge-
schlossen werden können, soll durch eine gesetzliche Regelung 
für einen Zeitraum bis zum 31.12.2020 die Insolvenzantrags-
pflicht ausgesetzt werden.  
 
Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenz-
grund auf den Auswirkungen der Corona-Epidemie beruht und 
dass aufgrund einer Beantragung öffentlicher Hilfen bzw. ernst-
hafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines 
Antragspflichtigen begründete Aussichten auf Sanierung beste-
hen. 
 
Weitere Informationen gibt es hier. 
 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/finanzamtsfinder
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/finanzamtsfinder
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04/2020-04-23-PM08-Liquiditaetshilfe.html
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/grundprinzipien_1/finanzierung/beitragsbemessung/20200519_Beitraege_Corona_Informationen_zur_Stundung.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/grundprinzipien_1/finanzierung/beitragsbemessung/20200519_Beitraege_Corona_Informationen_zur_Stundung.pdf
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Insolvenzantrag/Corona_Insolvenzantrag_node.html
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Unterstützungsangebot der GründerRegion für KMU und Soloselbständige 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Für Unternehmen aus der Region Aachen (Stadt und StädteRe-
gion) sowie den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg bie-
tet die GründerRegion Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg 
ihre Unterstützung bei der Beantragung von Finanzierungshilfen 
an. Es stehen ausgewählte Berater aus dem ehrenamtlichen 
AC² - Beraternetzwerk zur Verfügung, um Unternehmerinnen 
und Unternehmer bei der Erstellung von Planrechnungen, ins-
besondere Liquiditäts- und Rentabilitätsplan, und Businessplä-
nen zu unterstützen. 

Das kostenlose Angebot ist zeitlich befristet und richtet sich 
ausschließlich an kleine und mittlere Unternehmen sowie Solo-
Selbstständige, die aufgrund der aktuellen Corona-Epidemie 
beabsichtigen, Finanzierungshilfen (Kredite und Zuschüsse) zu 
beantragen. 

Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen: 

Christina Jansen 
0241/44 60-362 
christina.jansen@gruenderregion.de 

Peter Kampmeier 
0241/44 60-361 
peter.kampmeier@gruenderregion.de 

 

Soforthilfe für Kleinunternehmen, Angehörige der Freien Berufe, Gründer und Solo-

Selbstständige 

 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Rückmeldefrist ist einheitlich auf den 30. November 2020 
verlängert. Eventuelle Rückzahlungen auf das in der E-Mail 
angegebene Konto der zuständigen Bezirksregierung müssen 
bis zum 31. März 2021 erfolgen. 
 
Anträge konnten von gewerblichen und gemeinnützigen Unter-
nehmen, Gründern, Solo-Selbstständigen und von Angehörigen 
der Freien Berufe, einschließlich Künstler/innen, mit bis zu 50 
Beschäftigten (umgerechnet auf Vollzeitkräfte) gestellt werden, 
die im Haupterwerb 

 wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unter-
nehmen/Freiberufler/Selbstständige tätig sind, 

 ihren Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen haben und 
 ihre Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem 1. 

Dezember 2019 am Markt angeboten haben. 
 
Die Soforthilfe erfolgte im Rahmen eines einmaligen, nicht rück-
zahlbaren Zuschusses. Sie war  gestaffelt nach der Zahl der 
Beschäftigten und betrug für drei Monate: 

 9.000 Euro für antragsberechtigte Solo-Selbstständige 
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Rückmeldeverfahren zum Verwendungs-

nachweis 

und Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten, 
 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Be-

schäftigten, 
 25.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Be-

schäftigten  
 
Das Antragsverfahren funktionierte vollständig digital. Anträge 
konnten vom 27. März 2020 bis zum 31. Mai 2020 gestellt wer-
den.  
 
 
NRW-Vertrauensschutzlösung:  
 
Nach dem Willen der Bundesregierung darf die Soforthilfe nur 
für laufende betriebliche Sach- und Finanzaufwendungen ver-
wendet werden und nicht für den Lebensunterhalt. Damit Solo-
Selbstständigen, die im März und April keinen Antrag auf 
Grundsicherung gestellt haben, daraus kein Nachteil entsteht, 
gewährt die Landesregierung ihnen für diese Monate einen indi-
rekten Zuschuss von insgesamt 2.000 Euro. 
 
Die getroffene Regelung zur NRW-Soforthilfe gilt auch für frei-
schaffende Künstlerinnen und Künstler, die bis Ende April einen 
Antrag gestellt haben. 
 
Regelung der NRW-Vertrauensschutz-Lösung 
 

 Alle Solo-Selbstständigen sind verpflichtet, am Ende des 
dreimonatigen Bewilligungszeitraums eine Erklärung ab-
zugeben. Darin legen sie dar, ob sie die NRW-Soforthilfe 
vollständig zur Deckung des Corona-bedingt entstande-
nen Liquiditätsengpasses benötigt haben. Andernfalls 
müssen sie zu viel erhaltene Hilfe zurückzahlen. Die nun 
getroffene Regelung sieht vor, dass sie bei diesem 
Nachweis 2.000 Euro für den Lebensunterhalt ansetzen 
können. 

 Voraussetzung ist, dass die Antragsteller weder im März 
noch im April ALG II beantragt haben. Nicht gewährt wird 
dieser indirekte Zuschuss des Landes auch, wenn sie 
bereits eine Unterstützung aus dem Sofortprogramm des 
Ministeriums für Kultur und Wissenschaft für Künstlerin-
nen und Künstler erhalten haben. 

 
Das Rückmeldeverfahren wird vor den Herbstferien wieder auf-
genommen. Die Rückmelde-Frist ist einheitlich auf den 30. No-
vember 2020 verlängert. Eventuelle Rückzahlungen auf das in 
der E-Mail angegebene Konto der zuständigen Bezirksregierung 
müssen bis zum 31. März 2021 erfolgen. 
Die Verbesserungen im Überblick:  
 

 Personalkosten sind von den Einnahmen absetzbar: 
Der Bund sah die Personalkosten mit dem Kurzarbei-
tergeld ausreichend abgedeckt. Durch die Lockerungen 
konnten viele Betriebe aber im Mai und Juni wieder öff-

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
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nen. Dadurch ergaben sich in der Abrechnung Liquidi-
tätsüberschüsse, da zwar Umsätze erzielt wurden, Per-
sonalkosten aber nicht berücksichtigt werden konnten. 
Künftig werden daher die Einnahmen um solche Perso-
nalkosten bereinigt, die zur Erzielung dieser Einnahmen 
notwendig waren und die nicht durch andere Maßnah-
men (etwa das Kurzarbeitergeld) gedeckt wurden.  

 Gestundete Zahlungen, wie beispielsweise Miet-, Pacht- 
oder Leasingraten, die innerhalb des Förderzeitraums 
angefallen wären, können nun ebenfalls angerechnet 
werden. Damit werden Unternehmen nicht benachteiligt, 
die sich in eigener Initiative um Zahlungsstundungen 
bemüht haben. 

 Mehr Flexibilität beim Zuflussprinzip: Bisher wurden alle 
tatsächlichen Zahlungseingänge im Förderzeitraum be-
rücksichtigt, auch wenn ihnen eine Leistung vorausging, 
die vor der Corona-Zeit erbracht wurde. Dadurch wur-
den viele Unternehmen, z.B. im Handwerk oder Messe-
bau, die auf Rechnung und mit Zahlungszielen arbeiten, 
benachteiligt. Die Unternehmen erhalten nun die Opti-
on, bei Einnahmen innerhalb des Förderzeitraums auf 
den Zeitpunkt der Leistungserbringung abzustellen. 

 Hohe einmalige Zahlungseingänge im Förderzeitraum, 
die sich auf ein ganzes, zurückliegendes Jahr beziehen, 
können nun anteilig angesetzt werden. Das betrifft etwa 
GEMA-Zahlungen für Künstlerinnen und Künstler oder 
Zahlungen der VG-Wort für Journalistinnen und Journa-
listen. 

 
Fragen zum Verfahren können an die Mitarbeiter der Hotline 
unter 0211-7956 4995 gestellt werden. 
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Unterstützungsangebote für Startups und Gründer 

 

Gegenstand der Förderung  

 
 

Finanzierung: Die NRW.BANK legt das Programm „NRW.Start-
up akut“ neu auf. Mit dem Wandeldarlehen erhalten Unterneh-
men, die nicht älter als drei Jahre sind, bis zu 200.000 Euro über 
eine Laufzeit von sechs Jahren. Das Darlehen ist endfällig oder 
kann zum Ende der Laufzeit bzw. mit Eintritt eines neuen Inves-
tors in Eigenkapital gewandelt werden. Vorteil: In der akuten 
Krise wird das Unternehmen nicht durch Zins- und Tilgungszah-
lungen belastet. 

NRW.SeedCap: Die NRW.BANK investiert jetzt bereits in einer 
Summe den Maximalbetrag von 200.000 Euro statt vorher 
100.000 Euro pro Unternehmen und erweitert den Kreis der 
Antragsberechtigen: Startups können dieses Programm bis zu 
36 Monate nach Gründung beantragen, wenn ein Business An-
gel die gleiche Summe drauflegt.   
 

NRW.BANK.Venture Fonds: Beteiligungen von 0,25 bis 6,0 
Mio. Euro sind jetzt auch in der späteren Wachstumsphase 
möglich. Ziel ist einerseits die Kompensation sich derzeit zu-
rückhaltender Investoren, andererseits – im Sinne eines „Mat-
ching Fund“ – die Ergänzung derjenigen Investoren, die weiter 
bereit sind NRW-Start-ups zu finanzieren. So wird verhindert, 
dass Innovationen Made in NRW durch die akute Krise ausge-
bremst werden. 
 

NRW-Soforthilfe: Antragsteller müssen bislang Ihre Waren und 
Dienstleistungen zum Stichtag 31.12.2019 am Markt angeboten 
haben. In begründeten Fällen sollen jedoch auch Menschen 
unterstützt werden, die nach dem Stichtag ihr Unternehmen 
gestartet haben und nun unverschuldet in eine Notlage geraten 
sind. Die Rückmelde-Frist ist einheitlich auf den 30. November 
2020 verlängert. Eventuelle Rückzahlungen auf das in der E-
Mail angegebene Konto der zuständigen Bezirksregierung müs-
sen bis zum 31. März 2021 erfolgen Details dazu werden in den 
kommenden Tagen veröffentlicht. 

Weitere Informationen gibt es hier..  
 

Start-up-Schutzschild 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Das Programm richtet sich an  

a) Start-Ups, die bisher bereits durch private VC-Fonds finan-
ziert sind bzw. neu durch private VC-Fonds finanziert werden 
sollen: die Corona-Matching-Fazilität (CMF): 

https://www.nrwbank.de/de/index.html
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWStart-up-akut/16008/nrwbankproduktdetail.html
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWStart-up-akut/16008/nrwbankproduktdetail.html
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWSeedCap/15802/nrwbankproduktdetail.html
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWBANKVenture-Fonds/15261/nrwbankproduktdetail.html
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020-rueckmeldeverfahren
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 Über die sog. Corona-Matching-Fazilität werden Wagniska-
pitalfonds zusätzliche öffentliche Mittel zur Verfügung ge-
stellt, damit Finanzierungsrunden weiterhin mit ausreichen-
den Mitteln begleitet werden können. 

 Die einzelnen Fonds können die öffentlichen Mittel im Ver-
hältnis von bis zu maximal 70 zu 30 (70 = öffentliche Mittel, 
30 = private Mittel) „matchen“, die einzelnen Finanzierungs-
runden können maximal bis zu 50% Mittel aus der CMF er-
halten. Soweit in einer Runde noch nicht 50% CMF-Mittel 
enthalten sind, dürfen Fonds eine Matchingquote mit bis zu 
70% öffentlichen Mitteln in Anspruch nehmen. 

 Entscheidet sich ein Fonds, die CMF zu nutzen, so muss er 
sich für ein festes Matchingverhältnis entscheiden (bis zu 
maximal 50% öffentlicher Mittel mit Aufstockung bis zu 70% 
öffentliche Mittel, bis 50% CMF-Mittel in einer Runde er-
reicht sind), das dann für alle seine Investitionen im Bestand 
gleichermaßen gilt. Damit verpflichtet er sich, bis zum 
31.12.2020 alle seine weiteren Investitionen im Bestand 
zum Matching anzubieten (Andienungspflicht). 

 Ein Fond kann sich zusätzlich dazu entscheiden, seine neu-
en Investitionen (außerhalb des Bestands) mit der CMF zu 
matchen. Auch hier gilt es, dass er sich für ein Matchingver-
hältnis entscheidet, das dann für alle neuen Investitionen bis 
zum 31.12.2020 gilt. Ebenfalls obliegt ihm dann eine Andie-
nungspflicht auch aller neuen Investitionen an die CMF. Das 
Matchingverhältnis bei den Neuinvestitionen kann der 
Fonds unabhängig von seinem Matchingverhältnis beim Be-
stand bestimmen. Es kann also hier zwei unterschiedliche 
Matchingverhältnisse geben. 

 Mit der sog. pari-passu-Logik bewegt sich das Programm im 
beihilferechtlich zulässigen Rahmen.  

 Abwicklung über die Dachfonds KfW Capital und EIF 

 Möglich soll auch der Weg zu den Start-ups über private 
und öffentliche Fonds sein, die sich nicht in diesen beiden 
Portfolien befinden.  

 Antragsberechtigt sind nicht die Start-ups selbst, sondern 
die VC-Fonds. Das können sowohl Fonds sein, in die be-
reits KfW Capital und EIF investiert sind, als auch „neue“ 
Fonds, die bisher noch keinen dieser beiden Kapitalgeber in 
ihrem Investorenkreis haben. Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Corona-Matching-Fazilität ist dabei das 
erfolgreiche Durchlaufen einer Due Diligence.  

 

b) Start-up, die keinen Zugang zu Säule 1, also zur Corona-
Matching-Fazilität haben: 

 Hier wird in enger Zusammenarbeit mit Landesgesellschaf-
ten Wagniskapital zur Verfügung gestellt.  

 Eine weitere Option ist, den Landesförderinstituten die Bun-
desmittel zur Verfügung zu stellen, damit diese dann über 
ihr Netzwerk die Mittel an Start-ups und kleine Mittelständler 
weiterreichen. Die Landesförderinstitute verfügen über ein 
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breites Netzwerk mit regionalen Beteiligungsgesellschaften 
und öffentlichen Fonds, Mittelständischen Beteiligungsge-
sellschaften, Family Offices und Business Angels. Auch Fin-
techs können hier eine wichtige Rolle spielen. 

 Das Risiko wird zwischen Bund und jeweils involvierter Lan-
desgesellschaft sowie ggf. privaten Investoren geteilt. 

 Die EU-Kommission hat mit der vorübergehenden Anpas-
sung des beihilferechtlichen Rahmens bis zum 31.12.2020 
hier einen guten Handlungsspielraum gegeben: So kann die 
öffentliche Hand bis zu 800.000 Euro an öffentlichen Mitteln 
beihilferechtskonform ausreichen.  

 Weitere Informationen gibt es hier. 

Unterstützung bei der Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen 

 

Gegenstand der Förderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antragsstellung 

 
Kleine und mittlere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe 
können ab sofort finanzielle Zuwendungen erhalten, wenn sie 
kurzfristig Homeoffice-Arbeitsplätze schaffen. 

Über das Förderprogramm "go-digital" erstattet das Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi) bis zu 50 Prozent der Beratungskos-
ten durch ein vom BMWi autorisiertes Beratungsunternehmen. 
Gefördert werden mehrere Bausteine von der individuellen Be-
ratung bis hin zur Einrichtung spezifischer Software und der 
Konfiguration existierender Hardware.  

Profitieren können rechtlich selbstständige Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Handwerks mit weni-
ger als 100 Beschäftigten und einem Vorjahresumsatz oder 
einer Vorjahresbilanz von höchstens 20 Millionen Euro. 

Konkrete Fragen zur Förderfähigkeit und Beantragung beant-
wortet der Projektträger, die EURONORM GmbH, telefonisch 
unter 030 97003-333. 

Weitere Informationen stellt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie bereit. 

 

Förderung unternehmerischen Know-hows für Corona-betroffene Unternehmen 

 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Am 3. April 2020 ist eine modifizierte Richtlinie zur Förderung 
unternehmerischen Know-hows für Corona-betroffene Unter-
nehmen in Kraft getreten. Demnach konnten Corona-betroffene 
kleine und mittlere Unternehmen einschließlich Freiberuflern 
ohne Eigenanteil Beratungen bis zu einem Beratungswert von 
4000 Euro fördern lassen. Aufgrund der Coronakrise wurden 
verbesserte Förderkonditionen beschlossen, die bis Ende 2020 
befristet gelten sollten. Damit sollten die Unternehmen in die 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/start-up-schutzschild.pdf?__blob=publicationFile
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html
https://www.euronorm.de/
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html
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Lage versetzt werden, Maßnahmen zu entwickeln, um die wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Krise zu begrenzen und sich 
wieder wettbewerbsfähig aufzustellen.  

Die „Förderung unternehmerischen Know-hows" richtete sich an 

 Junge Unternehmen, die nicht länger als zwei Jahre am 
Markt sind (Jungunternehmen) 

 Unternehmen ab dem dritten Jahr nach der Gründung 
(Bestandsunternehmen) 

 Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten befinden – unabhängig vom Unternehmensalter  

Antragsberechtigt waren Unternehmen, die nicht mehr als 249 
Beschäftigte haben und einen Jahresumsatz von höchstens 50 
Millionen € erwirtschaften oder eine Bilanzsumme von maximal 
43 Millionen € aufweisen. 

Die Anträge waren beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) zu stellen. Dort sind auch ausführliche Informa-
tionen zu finden. 

Aufgrund der großen Nachfrage sind die Mittel bereits ausge-
schöpft. Zusätzliche Mittel stehen derzeit nicht in Aussicht, so-
dass eine Antragsstellung nicht mehr möglich ist. Daher 
werden derzeit nur Anträge bewilligt und gefördert, die bereits 
eine Inaussichtstellung erhalten haben.  

Wer noch keine Inaussichtstellung erhalten hat, wird ggf. in den 
kommenden Monaten in einem Nachrückverfahren berücksich-
tigt. Auch in diesem Fall gilt, dass ausreichend Haushaltsmittel 
vorhanden sein müssen. 

 

https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
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Kredite 

Liquiditätssicherung 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Für die Überbrückung von Liquiditätsengpässen stehen den 
Unternehmen in Nordrhein-Westfalen verschiedene öffentliche 
Finanzierungsangebote zur Verfügung. 
 
Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen können 
durch die Bürgschaftsbank NRW (bis 1,5 Mio. Euro) und das 
Landesbürgschaftsprogramm (ab 1,5 Mio. Euro, auch Großun-
ternehmen) besichert werden. Auf den jeweiligen Internetseiten 
finden Sie weiterführenden Informationen sowie Ansprechpart-
ner.  
 
Sollten Sie sich nicht sicher sein oder allgemeine Informationen 
benötigen, hilft Ihnen die landeseigene Förderbank NRW.BANK 
gerne weiter: NRW.BANK-Service-Center: 0211-91741 4800 
 
Die Förderberater der NRW.BANK informieren und beraten 
individuell und diskret über die Förderinstrumente des Landes. 
Wichtig ist, sich so früh wie möglich zu melden, um gezielt und 
rechtzeitig alle Möglichkeiten auszuloten.  
 
Bei notwendigen Überbrückungsfinanzierungen sollte zudem 
zeitnah das Gespräch mit der Hausbank gesucht werden, denn 
die Vergabe von Bürgschaften, Haftungsfreistellungen und 
günstigen Krediten erfordert immer die Begleitung durch eine 
Hausbank.  

NRW.BANK Universalkredit 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Existenzgründer, mittelständische Unternehmen (in- und aus-
ländische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die sich 
mehrheitlich im Privatbesitz befinden und deren Jahresumsatz - 
einschließlich verbundener Unternehmen - 500 Mio. € nicht 
überschreitet und Angehörige der freien Berufe 
 
Die Darlehen können zur Abdeckung des mittel- bis langfristigen 
Finanzierungsbedarfs für Investitionsmaßnahmen und /oder 
Liquiditäts-/Betriebsmittelbedarf eingesetzt werden und für Vor-
haben, die einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg verspre-
chen und deren Gesamtfinanzierung gesichert ist. 
 
Für Unternehmen die wegen der Corona-Krise in Liquiditäts-
probleme geraten sind, ist bei Betriebsmittelfinanzierungen bis 
zu 5 Jahren das Haftungsfreistellungsangebot von 50% Risiko-
übernahme um eine 80%ige Risikoübernahme erweitert worden. 
Der Mindestbetrag für Haftungsfreistellungen entfällt. 
 
Der Antrag und gegebenenfalls die Bürgschaft der 

https://www.bb-nrw.de/de/index.html
https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/oeffentlicher-sektor/landesbuergschaften-nordrhein-westfalen.html
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BÜRGSCHAFTSBANK NRW ist bei einem Kreditinstitut nach 
Wahl des Antragstellers (Hausbank) zu stellen. 
 
Weitere Infos gibt es hier.  

KfW- Schnellkredit für alle Unternehmen 

 

Gegenstand der Förderung  

 

Der Schnellkredit steht kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen (Mindestbeschäftigtenzahl von 10 gilt seit November 

2020 nicht mehr) zur Verfügung, die mindestens seit 1.Januar 

2019 am Markt aktiv gewesen sind. 

 

Das Unternehmen muss in der Summe der Jahre 2017 - 2019 

oder im Jahr 2019 einen Gewinn erzielt haben. Sofern das Un-

ternehmen bislang nur für einen kürzeren Zeitraum am Markt ist, 

wird dieser Zeitraum herangezogen. 

 

Das Kreditvolumen pro Unternehmensgruppe beträgt bis zu 25 

% des Jahresumsatzes 2019, maximal 800.000 € für Unterneh-

men mit einer Beschäftigtenzahl über 50 Mitarbeitern, maximal 

500.000 € für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von bis 

zu 50 und maximal 300.000 € für Unternehmen mit einer Be-

schäftigtenzahl von bis zu 10. 

 

Das Unternehmen darf zum 31. Dezember 2019 nicht in 

Schwierigkeiten gewesen sein und muss zu diesem Zeitpunkt 

geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen. 

 

Zinssatz in Höhe von aktuell 3% mit Laufzeit 10 Jahre. Auf 

Wunsch sind die ersten beiden Jahre tilgungsfrei. 

 

Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 100% 

durch die KfW, abgesichert durch eine Garantie des Bundes. 

 

Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprüfung 

durch die Bank oder die KfW. Hierdurch kann der Kredit schnell 

bewilligt werden. Der Kredit kann für Anschaffungen (Investitio-

nen) und laufende Kosten wie Miete, Gehälter oder Warenlager 

(Betriebsmittel) verwendet werden. 

 
Den KfW-Schnellkredit können Sie spätestens zum 31.12.2020 
abschließen. 
 
Weitere Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen gibt es hier. 

https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWBANKUniversalkredit/15260/nrwbankproduktdetail.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Erweitern-Festigen/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Schnellkredit-(078)/
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KfW- Unternehmerkredit 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Bestandsunternehmen, die länger als 5 Jahre am Markt sind 

Förderung von Investitionen, die einer mittel- und langfristigen 
Mittelbereitstellung bedürfen und einen nachhaltigen wirtschaft-
lichen Erfolg erwarten lassen und Errichtungs- und Erweite-
rungsinvestitionen und zur Diversifizierung der Produktion in 
neue Produkte sowie zur grundlegenden Änderung des gesam-
ten Produktionsprozesses 

Fremdkapitaldarlehen, bis zu 100% der förderfähigen Investiti-
onskosten bzw. Betriebsmittel; max. 25 Mio. €, Laufzeit 5 Jahre 
bei 1 tilgungsfreien Jahr; 10 Jahre bei 2 tilgungsfreien Jahren; 
20 Jahre bei 3 tilgungsfreien Jahren, bei Betriebsmit-
teln/Warenlagern:  2 Jahre endfällig (ausschließlich im KMU-
Fenster) bei max. 1 Tilgungsfreijahr. 
 
Verbesserte Kreditbedingungen ab dem 22.04.2020: 

 Für Kredite bis 800.000 Euro wird die Kreditlaufzeit von 
max. 5 auf max. 10 Jahre erhöht. Sie haben also länger 
Zeit, um den Kredit zurückzuzahlen.   

 Für Kredite über 800.000 Euro wird die Kreditlaufzeit 
von max. 5 auf max. 6 Jahre erhöht.   

 Auf Wunsch zahlen Sie statt 1 Jahr jetzt 2 Jahre lang 
nur Zins, keine Tilgung – zu Beginn senkt das Ihre re-
gelmäßige Belastung.   

 
Weitere Informationen finden Sie hier. Einen Leitfaden zur Vor-
bereitung Ihres Kreditantrags gibt es auf dieser Seite. 
 

KfW- Kredit für Wachstum 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Bestandsunternehmen, die länger als 5 Jahre am Markt sind 

- Temporäre Erweiterung auf allgemeine Unternehmens-
finanzierung inklusive Betriebsmittel im Wege der Kon-
sortialfinanzierung (bisher Beschränkung auf Investitio-
nen in Innovation und Digitalisierung).  

- Umsatzgrenze für antragsberechtigte Unternehmen von 
5 Milliarden Euro 

- Risikoübernahme bis zu 70% 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. Einen Leitfaden zur Vor-
bereitung Ihres Kreditantrags gibt es auf dieser Seite. 
 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festigen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/)
https://corona.kfw.de/?kfwnl=Unternehmensfinanzierung_MSB.27-03-2020.700218
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Kredit-f%C3%BCr-Wachstum-(290)/)
https://corona.kfw.de/?kfwnl=Unternehmensfinanzierung_MSB.27-03-2020.700218
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ERP-Gründerkredit 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Junge Unternehmen, die weniger als 5 Jahre am Markt sind 

Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln bei Unter-
nehmensgründungen, Unternehmensnachfolgen und Unter-
nehmensfestigungen. 

Variante 1: Sind Sie 3 bis 5 Jahre am Markt aktiv oder können 
Sie schon 2 Jahresabschlüsse vorweisen? Sind Sie zudem erst 
2020 durch die Coronakrise in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten? Dann können Sie den ERP-Gründerkredit – Universell 
mit der Produktnummer 075/076 beantragen. Vorteil: Die KfW 
trägt 80 bis 90 % des Bankenrisikos – durch diese Risikoüber-
nahme erhalten Sie den ERP-Gründerkredit 

- leichter, weil die KfW 80 – 90 % des Risikos von Ihrer 

Bank  übernimmt. Als Kreditnehmer haften Sie zu 100 

% für die Rückzahlung  

- schneller, weil die KfW bei Krediten bis 3 Mio. Euro auf 

eine eigene Risikoprüfung verzichtet und Kredite von 3 

– 10 Mio. Euro im Schnellverfahren prüft 

 

Variante 2: Unternehmen jeden Alters können den ERP-

Gründerkredit – Universell mit der Produktnummer 073/074 

beantragen. Zum Beispiel für eine Existenzgründung (auch im 

Nebenerwerb), für eine Unternehmensnachfolge, eine Über-

nahme oder für vielfältige Investitionen und Festigungsmaß-

nahmen. 

 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 

 

  

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/)
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KfW-Sonderprogramm 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Das KfW-Sonderprogramm für junge und etablierte Unterneh-
men richtet sich an kleine, mittelständische und große Unter-
nehmen. Die Kreditbedingungen werden hiermit nochmals ver-
bessert.  
 
Für KMUs können umfangreich die jetzt so wichtigen Betriebs-
mittel mit 90% Haftungsfreistellung (gegenüber Banken und 
Sparkassen) finanziert werden. Für größere Unternehmen be-
steht eine 80%ige Haftungsfreistellung. Vor der Corona-Krise 
lagen die Haftungsfreistellungen bei max. 50%, bzw. gar keine 
für Betriebsmittel. 
 
Zinsverbesserungen: zwischen 1% und 1,46% p.a. für kleine 
und mittlere Unternehmen, sowie zwischen 2% und 2,12% p.a. 
für größere Unternehmen (bislang risikogerechtes Zinssystem 
nach Bonitäts-Besicherungsklassen). 
 
Extreme Verschlankung der Antragsprozesse: Für Kredite bis 3 
Mio. Euro pro Unternehmen verzichtet die KfW auf eigene Risi-
koprüfung. Risikoprüfung erfolgt nur durch die Hausbank, um 
Prozesse zu beschleunigen. Kredite bis 10 Mio. EUR mit verein-
fachter Prüfung, einzureichende Nachweise sehr einfach gehal-
ten. 
 
Die Mittel für das KfW Sonderprogramm sind unbegrenzt. Die 
Beantragung erfolgt über die entsprechende Hausbank. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. Einen Leitfaden zur Vor-
bereitung Ihres Kreditantrags gibt es auf dieser Seite. 
 

KfW-Konsortialfinanzierung 

 

 

Gegenstand der Förderung  

Die KfW beteiligt sich an Konsortialfinanzierungen für Investitio-
nen und Betriebsmittel von mittelständischen und großen Unter-
nehmen. Hierbei übernimmt die KfW bis zu 80% des Risikos, 
jedoch maximal 50 % der Gesamtverschuldung oder 30 % der 
Bilanzsumme der Unternehmensgruppe. Das erhöht Ihre Chan-
ce, eine individuell strukturierte und passgenaue Konsortialfi-
nanzierung zu erhalten. 

Das Sonderprogramm richtet sich an Unternehmen, die auf-
grund der Corona-Krise ab 01.01.2020 vorübergehend in Finan-
zierungsschwierigkeiten geraten sind. Das Unternehmen darf 
vorher nicht in Schwierigkeiten gewesen sein.  

Der KfW-Risikoanteil beträgt mindestens 25 Mio. Euro und ist 
begrenzt auf 

• 25 % des Jahresumsatzes 2019 oder  

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://corona.kfw.de/?kfwnl=Unternehmensfinanzierung_MSB.27-03-2020.700218
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• das doppelte der Lohnkosten von 2019 oder  

• den aktuellen Finanzierungsbedarf für die nächsten 12 Mona-
te.  
 
Weitere Informationen finden Sie  hier 

 

Mikromezzaninfonds Deutschland 

 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Gefördert werden Beteiligungen an kleinen und jungen Unter-
nehmen sowie Existenzgründungen. 

Finanziert werden Investitionen und Betriebsmittel im Rahmen 
eines Finanzbedarfs von max. 300.000€ (die Obergrenze gilt 
nicht für Antragsteller der speziellen Zielgruppen). 

Ziel ist es, den Zugang von Unternehmen zu kleineren Mez-
zaninfinanzierungen in Deutschland zu verbessern und die Ei-
genkapitalbasis von Klein- und Kleinstunternehmen zu erhöhen. 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

Finanzierung von Investitionen und Innovationen 

 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Ungeachtet der aktuellen Sorgen wegen der Ausbreitung des 
Corona-Virus steht die Wirtschaft unseres Landes vor großen 
strukturellen Herausforderungen. Dies sollte bei aller Sorge 
nicht aus den Augen verloren und für die Zukunft in Angriff ge-
nommen werden.  
Für die Bewältigung dieser Aufgaben, wie Digitalisierung, Mobili-
tätswende, Einsatz von KI, stehen Förderangebote des Landes 
zur Verfügung. 

Auch hier berät die NRW.BANK umfassend und individuell über 
die Angebote, die nordrhein-westfälischen Unternehmen zur 
Verfügung stehen. 
 
Informationen zur Unterstützung beispielsweise von Digitalisie-
rungsvorhaben finden Sie hier.  

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Erweitern-Festigen/F%C3%B6rderprodukte/Direktbeteiligung-f%C3%BCr-Konsortialfinanzierung-(855)/
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mikromezzaninfonds-Deutschland/15695/produktdetail.html
https://www.wirtschaft.nrw/digitalisierungsinitiative-mittelstand


stadt aachen Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa  Seite 44 

 

KBG-Säule 2 NRW „Typisch stille Beteiligung 

 

Zielgruppe  

 

 

 

 

 

Beteiligungsvolumen 

 

 

 

Beteiligungsvorhaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laufzeit 

 

 

Beteiligungsentgelte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antragsstellung 

 
Mittelständische Unternehmen (gemäß KMU Kriterien) mit Sitz 
in NRW, die per 31.12.2019 kein Unternehmen in Schwierigkei-
ten (UiS) waren und in 2020 infolge der Corona-Krise in Schwie-
rigkeiten geraten sind. 

bis zu max. T€ 800 je Unternehmen (-sgruppe), mindestens T€ 
50 (abhängig vom noch verfügbaren Kleinbeihilfebudget des 
Unternehmens) 

Bilanz stärkende Maßnahmen, vor allem zu Stärkung der Eigen-
kapitalausstattung und zur Liquiditätssicherung, i.W.: 

Nachvollziehbare Investitionen und Betriebsmittelfinanzierungen 
(Warenlager sowie laufende Kosten, wie Miete, Gehälter, usw.) 
i.R. eines wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodells 

Ausschlüsse 

Sanierungsvorhaben 

Umschuldung bestehender Darlehen 

Auszahlung von Gesellschaftern 

Einsatz i.R. von bereits abgeschlossenen oder durchfinanzierten 
Vorhaben 

Finanzierung von Vorhaben, die gegen die Ausschlußliste 
und/oder die Sektorleitlinien der KfW verstoßen (s.a. 
https://www.kfw.de/PDF/Download-
Center/Konzernthemen/Nachhaltigkeit/Ausschlußliste) 

mind. 5 Jahre, max. 10 Jahre (bei bis zu 10 Freijahren) 

 
Typisch stille Beteiligung: 

Festentgelt:         5,95% p.a. (vj. Berechnung) 

Gewinn abhängiges Entgelt:           1,50% p.a. 

Einmaliges Bearbeitungsentgelt:    1,00%  

Basis: jeweils Beteiligungssumme 

formlos an die KBG NRW (Zusage bis zum 31.12.2020 notwen-
dig) mit banküblichen Unterlagen (Mittelabruf bis spätestens 
zum 31.12.2022) 
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Forschung und Innovation 

Mittelstand innovativ & digital ! – Innovationsassistent(in) 

 

 

Gegenstand der Förderung  

 

Förderung der Beschäftigung von Innovations- und Digitalisie-

rungsassistenten zur Bearbeitung von Innovations- und Digitali-

sierungsprojekte. 

Folgende Bereiche: Gewinnung neuer technischer Erkenntnisse, 

Neu- bzw. Weiterentwicklung von Produkten und Herstellungs-

verfahren, Neu- bzw. Weiterentwicklung von  Betriebs-, Ver-

marktungs- und Vertriebsstrukturen, soziale Innovation, Digitali-

sierung von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, IT-

Sicherheit. 

 
 

 

Förderhöhe/Förderquote  

 

Zuschuss, max. 15.000 € pro Jahr bzw. max. 22.500 € pro Jahr 

bei erstmaliger Beschäftigung eines Hochschulabsolventen für 

die Dauer von 2 Jahren, Förderung als De-minimis-Beihilfe  

 
 

 

Antragsberechtigt  

Antragsberechtigt sind Unternehmen mit bis zu 50 Angestellten 

– davon maximal fünf mit akademischem Abschluss – und Be-

triebsstätte in NRW. Hochschulabschluss darf bei der Arbeits-

aufnahme nicht länger als zwei Jahre zurückliegen; Mindest-

dauer des Beschäftigungsverhältnisses beträgt 24 Monate. 

Der Antrag ist in digitaler Form zu generieren und wird durch 

den postalischen Versand der Anlage "Abschließende Erklärung 

zur Antragstellung MID-Assistent/in" an den Projektträger Jülich 

rechtskräftig. Nur vollständige Anträge können berücksichtigt 

werden. 

Dokumente und Antragsstellung unter: 

https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/faq/mid-assistentin  

 

  

https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/A6B6631746095CF0E0537E695E864A78/current/document/Erklärung_der_Antragstellerin_MID_Assistent.pdf
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/A6B6631746095CF0E0537E695E864A78/current/document/Erklärung_der_Antragstellerin_MID_Assistent.pdf
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/faq/mid-assistentin
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/faq/mid-assistentin
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Mittelstand innovativ & digital ! – Innovationsgutschein 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Gefördert werden externe, umsetzungsorientierte Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, inno-
vative Produkte, Dienstleistungen oder Produktionsverfahren bis 
zur Markt- bzw. Fertigungsreife auszugestalten. 
 
Förderfähig ist die reine Beratungs-, Entwicklungs- und Umset-

zungsdienstleistung, welche von einer Hochschule oder For-

schungseinrichtung durchgeführt wird. 

 

Ausgeschlossen sind Vorhaben, die auf eine Entwicklung bzw. 
Optimierung der eigenen internen Geschäftsprozesse abzielen. 
 

 

Förderhöhe/Förderquote  

 
Förderart: Zuschuss 

Förderumfang:  

Kleine Unternehmen/ Freiberufler: Förderquote max. 50%  

(bis 31.12.20 max. 80%) 

Mittlere Unternehmen: Förderquote max. 30%  

(bis 31.12.20 max. 60%) 

Förderhöhe:  

bis zu 40.000 €; Mindestförderung 10.000 € 

 

Durchführungszeitraum: 6,9 oder 12 Monate 
 

 

Antragsberechtigt  
 
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
aller Branchen gemäß KMU-Definition der EU mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen. 
 
Der Antrag ist in digitaler Form zu generieren und wird durch 
den postalischen Versand der Anlage "Abschließende Erklärung 
zur Antragstellung MID-Assistent/in" an den Projektträger Jülich 
rechtskräftig. Nur vollständige Anträge können berücksichtigt 
werden. 
 
Dokumente und Antragsstellung unter: 
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/antrag/mid-
gutscheine 
 

 

https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/A6B6631746095CF0E0537E695E864A78/current/document/Erklärung_der_Antragstellerin_MID_Assistent.pdf
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/A6B6631746095CF0E0537E695E864A78/current/document/Erklärung_der_Antragstellerin_MID_Assistent.pdf
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Mittelstand innovativ & digital ! – Digitalisierungsgutschein 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Gefördert werden Vorhaben zur Digitalisierung von Produkten, 
Dienstleistungen und Produktionsverfahren. Förderfähig ist die 
reine Beratungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsdienstleistung, 
welche von einem Auftragnehmer (wissenschaftlicher Partner 
oder Unternehmen) durchgeführt wird. 
 
Analyse und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Der Um-

setzungsschritt ist obligatorisch. 

Förderschwerpunkte: 

- Produkte und Dienstleistungen – intelligente Applikation 

unterstützen Handwerk, Dienstleistung und Handel 

- Industrie 4.0  

- Vernetzung von Produktionsprozessen und Anlagen 

- Smart Grids 

- (altersgerechte) Assistenzsystem 

- …  

 

Ausgeschlossen sind Vorhaben, die auf eine Entwicklung bzw. 
Optimierung der eigenen internen Geschäftsprozesse abzielen. 
 

 

Förderhöhe/Förderquote  

 

Förderart: Zuschuss 

 

Förderumfang:  

Kleine Unternehmen/ Freiberufler: Förderquote max. 50%  

(bis 31.12.20 max. 80%) 

Mittlere Unternehmen: Förderquote max. 30%  

(bis 31.12.20 max. 60%) 

Förderhöhe:  

bis zu 15.000 €; Mindestförderung 5.000 € 

Durchführungszeitraum: 6,9 oder 12 Monate 
 

 

Antragsberechtigt  
 
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
aller Branchen gemäß KMU-Definition der EU mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen.  
 
Der Antrag ist in digitaler Form zu generieren und wird durch 
den postalischen Versand der Anlage "Abschließende Erklärung 
zur Antragstellung MID-Assistent/in" an den Projektträger Jülich 
rechtskräftig. Nur vollständige Anträge können berücksichtigt 
werden. 
 
Dokumente und Antragsstellung unter: 
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/antrag/mid-
gutscheine  

 

https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/A6B6631746095CF0E0537E695E864A78/current/document/Erklärung_der_Antragstellerin_MID_Assistent.pdf
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/A6B6631746095CF0E0537E695E864A78/current/document/Erklärung_der_Antragstellerin_MID_Assistent.pdf
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/antrag/mid-gutscheine
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/antrag/mid-gutscheine
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Mittelstand innovativ & digital ! – Analysegutschein 

 

Gegenstand der Förderung  

 
Gefördert werden externe, wissenschaftliche und technologi-
sche Beratung im Vorfeld der Entwicklung eines innovativen 
Produkts, Dienstleistung oder Produktionsverfahren 
 
Förderfähig ist die reine Technologieberatungsdienstleistung 

eines Analysevorhabens, das von einer Hochschule oder For-

schungseinrichtung durchgeführt wird. 

 

Im Fokus dieser Gutscheinvariante stehen insbesondere Zu-

kunftsthemen. 

 

Ausgeschlossen sind Vorhaben, die auf eine Entwicklung bzw. 
Optimierung der eigenen internen Geschäftsprozesse abzielen. 
 

 

Förderhöhe/Förderquote  

 
Förderart: Zuschuss 

Förderumfang:  

Kleine Unternehmen/ Freiberufler: Förderquote max. 80%  

Mittlere Unternehmen: Förderquote max. 60%  

Förderhöhe:  

bis zu 15.000 €; Mindestförderung 5.000 € 

 

Durchführungszeitraum: 6, 9 oder 12 Monate 
 

 

Antragsberechtigt  
 
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

aller Branchen gemäß KMU-Definition der EU mit Sitz in Nord-

rhein-Westfalen.  

 

Der Antrag ist in digitaler Form zu generieren und wird durch 

den postalischen Versand der Anlage "Abschließende Erklärung 

zur Antragstellung MID-Assistent/in" an den Projektträger Jülich 

rechtskräftig. Nur vollständige Anträge können berücksichtigt 

werden. 

 

Dokumente und Antragsstellung unter: 

https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/antrag/mid-

gutscheine   

 

 

  

https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/A6B6631746095CF0E0537E695E864A78/current/document/Erklärung_der_Antragstellerin_MID_Assistent.pdf
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/A6B6631746095CF0E0537E695E864A78/current/document/Erklärung_der_Antragstellerin_MID_Assistent.pdf
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/antrag/mid-gutscheine
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/antrag/mid-gutscheine
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Notfallplanung  

Notfallplanung 

Gegenstand der Förderung  Viele Unternehmer wissen längst, wie wichtig es sein kann, 
Vorkehrungen für den eigenen Ausfall zu treffen. Was würde 
passieren, wenn ich als Chef plötzlich durch Krankheit oder 
Unfall für längere Zeit ausfalle? Was würde jetzt geschehen, 
wenn ich als Firmenlenker vor zwei Wochen gestorben wäre? 
Könnte das Unternehmen ohne mich fortbestehen und die Ar-
beitsplätze erhalten bleiben? Wäre die Unternehmerfamilie wirt-
schaftlich ausreichend abgesichert? 
 
Um den Betrieb vor unnötigem Schaden zu bewahren, sollte es 
einen Notfallplan geben. Gemeinsam mit verschiedenen IHKs / 
HKs wurde ein  "Notfall-Handbuch" als ausfüllbare PDF-Version 
erstellt. Es soll Anregung, Orientierung und Werkzeug zugleich 
sein, um die wichtigsten Informationen zusammenzustellen und 
notwendige Regelungen konkret umzusetzen. 
 
 
Um dieses Notfall-Handbuch zu erhalten, wenden Sie sich 
bitte an Ihre zuständige IHK. 

Oder Sie können es hier runterladen. 

Industrie- und Handelskammer Aachen 
Theaterstraße 6-10 
52062 Aachen 
 
Telefon: +49 241 4460 -0 
Telefax: +49 241 4460-259 
 

10 Tipps für die Pandemieplanung 

 

Gegenstand der Förderung   

Vor, während, nach der Pandemie – was ist wann zu tun?  

Checklisten für die verschiedenen Phasen einer Krankheitswelle  

 

Zentrale Unternehmensfunktionen definieren, Produktion anpassen, 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel beschaffen, ...: Im Pandemiefall 

müssen Betriebe vieles bedenken. Wer beispielsweise bei der betrieb-

lichen und personellen Planung, der Informationspolitik, bei organisa-

torischen und medizinischen Maßnahmen nichts Wichtiges vergessen 

möchte, sollte die nachfolgenden Checklisten nutzen. 

Weitere Informationen finden Sie hier. 
 

 

  

https://www.ostwestfalen.ihk.de/fileadmin/Dokumente/Gruendung/Unternehmenssicherung/Notfallhandbuch_NEU.pdf
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/faq-19098
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Telefonnummern, Links und FAQ zum Thema Corona 
 

 

 

 

Corona Info Hotline 

 

 

Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städte-
Region Aachen für allgemeine Informationen rund um das The-
ma seit Beginn der Krisenstabsaktivitäten (nicht für die persönli-
che medizinische Beratung!)  

 

Telefon: 0241 - 510051  

 

Erreichbarkeit:  

Mo-Fr 9-15 Uhr 

 

 

 

Gesundheitsamt der Städteregion Aachen 

 

 

 
 
Telefon: 0 241 - 5198-5300  
 
Erreichbarkeit: 
Mo, Di, Do 8-16 Uhr 
Mi 8-17 Uhr 
Fr 8-12 Uhr 

https://www.staedteregion-
aachen.de/de/navigation/aemter/gesundheitsamt-a-53/ 

 
 

 

Gemeinsames Kommunales Abstrichzentrum 

 

 

Seit Montag, 02.11.20, läuft im Aachener Tivoli der Betrieb des Ge-

meinsamen Abstrichzentrums (GAZ) der StädteRegion Aachen und 

der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Anmeldung /Terminbuchung ist 

ab sofort schon über das hier in dieser Seite verlinkte Formular mög-

lich. Sämtliche Testfälle die in der RechtsVO vorgesehen sind, kön-

nen im GAZ getestet werden. Auch Kontaktpersonen ersten Grades 

werden im Tivoli getestet. Diese allerdings bekommen ihren Termin 

NICHT über das Online-Formular, sondern direkt über das Gesund-

heitsamt, das ja jede Kontaktperson telefonisch informiert.Hausärzte 

und Krankenhäuser übernehmen die Abstriche bei ihren Patienten. 

Zwei mobile Abstrich-Teams arbeiten weiter vom Gesundheitsamt aus 

gezielt in Einrichtungen und sogenannten Hotspots, also überall dort, 

wo Corona-Infizierte entdeckt oder vermutet werden. 

 

https://www.staedteregion-

aachen.de/de/navigation/aemter/oeffentlichkeitsarbeit-s-

13/aktuelles/kommunales-abstrichzentrum/ 

 

 

 

 

 

https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/gesundheitsamt-a-53/
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/gesundheitsamt-a-53/
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/oeffentlichkeitsarbeit-s-13/aktuelles/kommunales-abstrichzentrum/
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/oeffentlichkeitsarbeit-s-13/aktuelles/kommunales-abstrichzentrum/
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/oeffentlichkeitsarbeit-s-13/aktuelles/kommunales-abstrichzentrum/
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NRW- Gesundheitsministerium 

 

Für allgemeine Anfragen der Bürgerinnen und Bürger hat die 
Landesregierung das Bürgertelefon „Coronavirus" eingerichtet. 
Wegen des enormen Andrangs kann es aktuell leider immer 
wieder zu Problemen bei der Erreichbarkeit kommen. Das Bür-
gertelefon kann keine Auskunft zu medizinischen Fragen geben.  
 

Telefon: 0211 – 9119 1001 

 

Erreichbarkeit:  

Mo-Fr 8-18 Uhr 

 

https://www.mags.nrw/coronavirus 

 

 

 

Kontakt Ordnungsbehörden zum Thema 

Schließung und eingeschränkte Nutzung  

 

Fachbereich Sicherheit und Ordnung  

 

Telefon: 0241 – 432 2800.  

 

 

 

FAQ Robert Koch Institut 

 
 

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2 

 
 

 

Bundeszentrale für gesundheitliche  

Aufklärung 

 

Informationen rund um das Coronavirus:  

 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html  

 

Sonderinformationen für Beschäftigte, Be-

triebsräte und Unternehmen 

 

https://www.mags.nrw/corona-arbeit-beschaeftigung 
 

 

Verbraucherzentrale NRW 

 

Telefon: 0211 - 3399 5845 (Mo. – Fr. 9-15 Uhr) 
 
https://www.verbraucherzentrale.nrw/corona-covid19-die-folgen-und-ihre-
rechte-45509 
 

 

Ausgabestelle für Schutzmasken und Desinfek-

tions- und Hygienematerial 

 
Interessierte Unternehmen können sich an folgende Mail-Adresse wenden:   
 
EL-Logistik@staedteregion-aachen.de 
 
Dort werden entsprechende Maßnahmen bearbeitet. 

 

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung                        Informationen zu Arbeitsschutz und Gesundheit: 
 

https://www.lia.nrw.de/themengebiete/Arbeitsschutz-und-
Gesundheit/Biostoffe/Corona/index.html 
 

 

Informationen zur Lage in Stadt und Städteregion Aachen 

Die Krisenstäbe von Stadt und Städteregion Aachen sind in einem ständigen Austausch. Neuigkeiten und Informa-

http://www.mags.nrw/coronavirus
http://www.mags.nrw/coronavirus
http://www.mags.nrw/coronavirus
http://www.mags.nrw/coronavirus
http://www.mags.nrw/coronavirus
https://www.mags.nrw/coronavirus
tel:02414322800
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html?fbclid=IwAR2HGWW3NXSHAVefd6UEwftuEVo5wBr4USESVJ5uMpAdToOVc8uS7u__gwk
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.mags.nrw/corona-arbeit-beschaeftigung
https://www.verbraucherzentrale.nrw/corona-covid19-die-folgen-und-ihre-rechte-45509
https://www.verbraucherzentrale.nrw/corona-covid19-die-folgen-und-ihre-rechte-45509
mailto:EL-Logistik@staedteregion-aachen.de
https://www.lia.nrw.de/themengebiete/Arbeitsschutz-und-Gesundheit/Biostoffe/Corona/index.html
https://www.lia.nrw.de/themengebiete/Arbeitsschutz-und-Gesundheit/Biostoffe/Corona/index.html
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tionen werden auf www.aachen.de/corona und auf www.staedteregion-aachen.de/coronavirus bekannt gegeben. 

 

Hier finden Sie auch die aktuell gültigen Allgemeinverfügungen zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-

CoV-2 Virus-Infektionen. 

 

Service der Wirtschaftsförderung 

 

 

 Umfassendes Gewerbeflächenmanagement 

 Unterstützung bei Genehmigungsverfahren  

   Behördenlotse 

 Beratung im Bereich Fördermittel und Existenzgründung 

 Ansprechpartner für Innovations- und  

  Technologietransfer 

 Unterstützung bei der Etablierung von Maßnahmen 

   zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 Beratung in Fragen der beruflichen Weiterbildung 

 Begleitung bei der Personalgewinnung und -bindung 

 Förderung der Zusammenarbeit mit den Aachener 

   Hochschulen im Rahmen der Wissenschaftsstadt 

 Förderung von grenzüberschreitenden  

         Unternehmenskooperationen 

 

 

 

Ansprechpartner  
 

Stadt Aachen 

Dezernat Wirtschaftsförderung, Soziales und Wohnen 

Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 

Johannes-Paul-II.-Straße 1 

D-52062 Aachen 

 

Tel.. + 49 241/432 7670 

Fax: + 49 241/432 7699 

E-Mail: wifoe@mail.aachen.de  

 

 

 

 

 

https://31289.seu.cleverreach.com/cp/38355717/8989e07f2151-q7bxj0
https://31289.seu.cleverreach.com/cp/38355718/8989e07f2151-q7bxj0

